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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 
I. Allgemeiner Teil – Fallgruppen 1 (Verwaltungsangestellte) 

 
X Fg. 1 
Angestellte im Büro-, Registratur-, Kassen-, Buchhalterei-, 
Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 
vorwiegend mechanischer Tätigkeit (z.B. …).  

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

IX Fg. 1 
Angestellte im Büro-, Registratur-, Kassen-, Buchhalterei-, 
Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 
einfacheren Arbeiten (z.B. …). 

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

IX Fg. 2 
Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe X  
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe X. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

IXa einzige Fg. 
Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX  
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IX. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

VIII Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Registratur-, Kassen-, Buchhalterei-, 
Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 
schwierigerer Tätigkeit (z.B. …). 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 2 heraushebt, dass sie 
eine eingehende fachliche Einarbeitung 
erfordert. 

VIII Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus 
Buchstabe a heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

E 3 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 4 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 3 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Viertel 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

VII Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche Fachkennt-
nisse erfordert.  

E 5 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 5 Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründli-
che Fachkenntnisse erfordert. 

 

VII Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse erfordert.  
 

E 5 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
 E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert, sowie Beschäf-
tigte der E 5 Fg. 2, deren Tätigkeit 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert.  

 

VII Fg. 1c 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse 
erfordert,  
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII 
Fallgruppe 1b.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 4 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 3 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Viertel gründliche 
Fachkenntnisse erfordert. 

VIb Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Fünftel selb-
ständige Leistungen erfordert. 

E 6 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
 E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
mindestens zu einem Fünftel selbst-
ständige Leistungen erfordert. 

 

VIb Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse erfordert,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 1b.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
 E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tätig-
keit gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte 
der E 5 Fg. 2, deren Tätigkeit vielseitige 
Fachkenntnisse erfordert. 

Vc Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 

E 8 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 8 einzige Fg. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selb-
ständige Leistungen erfordert.  

Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
mindestens zu einem Drittel selbst-
ständige Leistungen erfordert. 

Vc Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert.  

E 8 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
selbstständige Leistungen erfordert. 

 

Vb Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche, umfassen-
de Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert.  

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründli-
che, umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 

 

Vb Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus 
Buchstabe a heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Drittel besonders verantwortungsvoll ist. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, 
umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 

Vb Fg. 1c 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielsei-
tige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert,  
nach dreijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 1b.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
selbstständige Leistungen erfordert. 

IVb Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie 
besonders verantwortungsvoll ist. 

„große“  
E 9 

Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9c einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 9b heraushebt, dass 
sie besonders verantwortungsvoll ist. 

 

IVb Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel besonders verantwortungsvoll 
ist, 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, 
umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Vb%20FG1a
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fall-
gruppe 1b. 

IVa Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich mindestens zu 
einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1a heraushebt. 

E 10 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung aus der E 9c heraushebt. 

 

IVa Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgrup-
pe IVb Fallgruppe 1a heraushebt. 

E 11 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 11 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der E 9c heraushebt. 

 

III Fg. 1a 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 1b heraushebt. 

E 12 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 12 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich 
durch durch das Maß der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich 
aus der E 11 heraushebt. 

 

III Fg. 1b 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgrup-
pe IVb Fallgruppe 1a heraushebt,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa Fall-
gruppe 1b. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 11 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der E 9c heraushebt. 

II Fg. 1a 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 13 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 13 Fg. 1 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung 
und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ten ausüben. 

II Fg. 1b 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus Buchstabe a her-
aushebt. 

E 13 plus 
Zulage 

Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch das Erfor-
dernis hochwertiger Leistungen bei 
besonders schwierigen Aufgaben aus 
der E 13 Fg. 1 heraushebt. 

 

II Fg. 1c  
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus Buchstabe a heraushebt, 
dass sie mindestens zu einem Drittel hochwertige Leistun-
gen bei besonders schwierigen Aufgaben erfordert. 

E 13 plus 
Zulage 

Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg 1, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch das Erfor-
dernis hochwertiger Leistungen bei 
besonders schwierigen Aufgaben aus 
der E 13 Fg. 1 heraushebt. 

 

II Fg. 1d 
Angestellte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
die Tätigkeiten nach Buchstabe a. 

E 13 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 13 Fg. 2 
Beschäftigte in kommunalen Einrich-
tungen und Betrieben, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben 
und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie die Tätig-
keiten nach Fg. 1. 

 

II Fg. 1e 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 1b heraushebt,  
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 1a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 3 
E 12 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Ver-
antwortung erheblich aus der E 11 her-
aushebt. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

II Fg. 2 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit in der For-
schung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 1a 
heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel schwierige 
Forschungsaufgaben zur selbständigen und verantwortli-
chen Bearbeitung übertragen sind. 

E 13 plus 
Zulage 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

Ib Fg 1a 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung aus der Vergütungsgruppe II Fallgruppe 1a her-
aushebt. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 1b 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
nen mindestens drei Angestellte mindestens der Vergü-
tungsgruppe II durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

E 14 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 3 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, denen 
mindestens drei Beschäftigte mindes-
tens der E 13 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Ib Fg. 1c 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergütungsgruppe II 
Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie hochwertige Leistungen 
bei besonders schwierigen Aufgaben erfordert. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt.  

Ib Fg. 1d E 14 Teil A Abschnitt I Ziffer 4  

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Angestellte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Buchstabe a oder c. 

E 14 Fg. 2 
Beschäftigte in kommunalen Einrich-
tungen und Betrieben, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben 
und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie die Tätig-
keiten nach Fg. 1. 

Ib Fg. 1e 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungs-
gruppe II Fallgruppe 1a heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 1b. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 14) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 1f 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergütungsgruppe II 
Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen 
Aufgaben erfordert,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 1c. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 plus 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 2 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit in der For-
schung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe II Fallgruppe 1a heraushebt, dass schwierige For-
schungsaufgaben zur selbständigen und verantwortlichen 

E 14 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Bearbeitung übertragen sind. 

Ib Fg. 3 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit in der For-
schung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe II Fallgruppe 1a heraushebt, dass mindestens zu 
einem Drittel schwierige Forschungsaufgaben zur selbstän-
digen und verantwortlichen Bearbeitung übertragen sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 2. 

E 13 plus 
Zulage 

Nicht mehr vereinbart. Tätigkeit im Länderbereich 

Ia Fg. 1a 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen 
Verantwortung ergheblich aus der Vergütungsgruppe Ib 
Fallgruppe 1a heraushebt. 

E 15 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 15 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren 
Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
erheblich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung aus der 
E 13 Fg. 1 heraushebt. 

 

Ia Fg. 1b 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
nen mindestens fünf Angestellte mindestens der Vergü-
tungsgruppe II durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

E 15 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 15 Fg. 3 
Beschäftigte der 13 Fg. 1, denen min-
destens fünf Beschäftigte mindestens 
der E 13 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

Ia Fg. 1c 
Angestellte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Buchstabe a. 
 

E 15 Teil A Abschnitt I Ziffer 4 
E 15 Fg. 2 
Beschäftigte in kommunalen Einrich-
tungen und Betrieben, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben 
und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie die Tätig-
keiten nach Fg. 1. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG2
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II%20FG2
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ib%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ib%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Ia Fg. 2 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit in der For-
schung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe Ib Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie bei schwieri-
gen Forschungsaufgaben hochwertige Leistungen erfordert. 

E 15 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

I Fg. 1a 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit deutlich höher zu bewerten ist als eine Tätig-
keit nach Vergütungsgruppe Ia Fallgruppe 1a. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt Ggfs. außertarifliche Vereinbarung 

I Fg. 1b 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihre+r Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
denen mindestens acht Angestellte mindestens der Vergü-
tungsgruppe II durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt  Ggfs. außertarifliche Vereinbarung 

I Fg. 1c 
Angestellte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Buchstabe a. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt  Ggfs. außertarifliche Vereinbarung 

I Fg. 2 
Angestellte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit in der For-
schung, deren Tätigkeit deutlich höher zu bewerten ist als 
eine Tätigkeit nach Vergütungsgruppe Ia Fallgruppe 2. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt  Tätigkeit im Länderbereich 

 

II. Allgemeiner Teil – Boten, Pförtner, Vervielfältiger, Angestellte in Registraturen, Vorlesekräfte für Blinde 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ib%20FG2
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ib%20FG2
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ia%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20II
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Ia%20FG2
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

X (Fg. 1) 
Boten nach mindestens dreijähriger Beschäftigung als Bote 
oder Pförtner im Arbeiterverhältnis im öffentlichen Dienst. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

X (Fg. 2) 
Pförtner nach mindestens dreijähriger Beschäftigung als 
Pförtner oder Bote im Arbeiterverhältnis im öffentlichen 
Dienst. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

X (Fg. 3) 
Vervielfältiger an Bürovervielfältigungsmaschinen nach min-
destens dreijähriger Beschäftigung als Vervielfältiger im 
Arbeiterverhältnis im öffentlichen Dienst. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 1) 
Boten (Botenmeister), denen mindestens drei Boten ständig 
unterstellt sind. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

IX (Fg. 2) 
Pförtner bei großen kommunalen Verwaltungen und Betrie-
ben in Verwaltungsgebäuden mit starkem Publikumsver-
kehr, die in größerem Umfang Auskünfte zu erteilen haben, 
für die die Kenntnis der Zuständigkeit nicht nur der Dienst-
stelle (des Betriebs), bei der sie beschäftigt sind, erforder-
lich ist. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

IX (Fg. 3) 
Vervielfältiger an Bürovervielfältigungsmaschinen mit abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen Lehrberuf, 
z.B. als Offset-Vervielfältiger. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII (Fg. 1) 
Leiter von Registraturen. 

E 5 Teil B Abschnitt XVII 
E 5 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter von Registratu-
ren. 

 

VII (Fg. 2) 
Vorlesekräfte für Blinde. 

E 5 Teil A Abschnitt II Ziffer 6 
E 5 einzige Fg. 
Vorlesekräfte für Blinde. 

 

VIb (Fg. 1) 
Leiter von Registraturen, denen mindestens zwei 

E 6 Teil B Abschnitt XVII 
E 6 einzige Fg. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Registraturangestellte, davon mindestens einer der Vergü-
tungsgruppe VII, ständig unterstellt sind. 

Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens zwei Beschäftigte, davon eine 
oder einer mindestens der E 5 ständig 
unterstellt sind. 

VIb (Fg. 2) 
Leiter von Registraturen, denen mindestens fünf 
Registraturangestellte ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil B Abschnitt XVII 
E 7 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter von Registratu-
ren, denen mindestens fünf Beschäf-
tigte ständig unterstellt sind. 

 

VIb (Fg. 3) 
Registraturangestellte in einer nach Sachgesichtspunkten 
vielfach gegliederten Registratur in Tätigkeiten, die gründli-
che, umfangreiche Fachkenntnisse des Registraturwesens 
und eingehende Kenntnisse des verwalteten Schriftgutes 
erfordern. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb (Fg. 4) 
Vorlesekräfte für Blinde mit schwierigerer Tätigkeit. 
 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 6 
E 6 einzige Fg. 
Vorlesekräfte für Blinde mit schwieri-
gerer Tätigkeit. 

 

Vc (Fg. 1) 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur, denen mindestens drei Registraturangestellte, 
davon mindestens einer der Vergütungsgruppe VIb, ständig 
unterstellt sind. 

E 8 Teil B Abschnitt XVII 
E 8 Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter einer nach 
Sachgesichtspunkten vielfach geglie-
derten Registratur, denen mindestens 
drei Beschäftigte, davon mindestens 
eine oder einer der E 6, ständig unter-
stellt sind. 

 

Vc (Fg. 2) 
Leiter von Registraturen, denen mindestens vier 
Registraturangestellte, davon drei mindestens der Vergü-
tungsgruppe VII, ständig unterstellt sind. 

E 8 Teil B Abschnitt XVII 
E 8 Fg. 2 
Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens vier Beschäftigte, davon drei 
mindestens der E 5 ständig unterstellt 
sind. 

 

Vc (Fg. 3) E 8 Teil B Abschnitt XVII  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Leiter von Registraturen, denen mindestens acht 
Registraturangestellte ständig unterstellt sind. 

E 8 Fg. 3 
Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens acht Beschäftigte ständig unter-
stellt sind. 

Vb (Fg. 1) 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur, denen mindestens fünf Registraturangestellte, 
davon zwei mindestens der Vergütungsgruppe VIb, ständig 
unterstellt sind. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XVII 
E 9a Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter einer nach 
Sachgesichtspunkten vielfach geglie-
derten Registratur, denen mindestens 
fünf Beschäftigte, davon mindestens 
zwei der E 6, ständig unterstellt sind. 

 

Vb (Fg. 2) 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur der Vergütungsgruppe Vc, deren Tätigkeit sich 
durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der 
Vergütungsgruppe Vc heraushebt. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XVII 
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte der E 8 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch die besondere Be-
deutung der Registratur aus der E 8 
Fg. 1 heraushebt. 

 

 

III. Bezügerechner 

 

VII einzige Fg. 
Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Ver-
gütungen oder Löhnen, einschließlich der Krankenbezüge, 
Urlaubsvergütungen oder Urlaubslöhne deren Tätigkeit 
gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

E 5 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 5 einzige Fg. 
Berechnerinnen und Berechner von 
Dienst- oder Versorgungsbezügen, 
von Entgelten einschließlich der Kran-
kenbezüge oder Urlaubsentgelte, de-
ren Tätigkeit gründliche Fachkenntnis-
se erfordert. 

 

VIb Fg. 1 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VII heraushebt, dass sie aufgrund der angege-
benen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge, Vergü-
tungen oder Löhne einschließlich der Krankenbezüge, Ur-
laubsvergütungen oder Urlaubslöhne selbständig errech-

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 5 heraushebt, dass 
aufgrund der angegebenen Merkmale 
Dienst- oder Versorgungsbezüge, 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nen. Entgelte einschließlich der Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte selbst-
ständig zu errechnen sind. 

VIb Fg. 2 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VII heraushebt, dass sie aufgrund der angege-
benen Merkmale Vergütungen oder Löhne einschließlich 
der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder Urlaubslöh-
ne selbständig errechnen und den damit zusammenhän-
genden Schriftwechsel selbständig führen. 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 7 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 5 heraushebt, dass 
aufgrund der angegebenen Merkmale 
Entgelte einschließlich der Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte selbst-
ständig errechnen und der damit zu-
sammenhängende Schriftwechsel 
selbstständig zu führen ist. 

 

VIb Fg. 3 
Angestellte, die aufgrund der angegebenen Merkmale für 
die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Ver-
sorgungsbezüge, Vergütungen oder Löhne einschließlich 
der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder Urlaubslöh-
ne im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen. 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 6 Fg. 2 
Beschäftigte, die aufgrund der ange-
gebenen Merkmale die für die Errech-
nung und Zahlbarmachung der Dienst- 
oder Versorgungsbezüge, Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und 
Urlaubsentgelte im DV-Verfahren er-
forderlichen Arbeiten und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verant-
wortlich vornehmen. 

 

VIb Fg. 4 
Angestellte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die 
für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder 
Versorgungsbezüge, Vergütungen oder Löhne einschließ-
lich der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder Urlaubs-
löhne im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrol-
len zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen 
und den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selb-
ständig führen. 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 7 Fg. 2 
Beschäftigte, die aufgrund der ange-
gebenen Merkmale die für die Errech-
nung und Zahlbarmachung der Dienst- 
oder Versorgungsbezüge, Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und 
Urlaubsentgelte im DV-Verfahren er-
forderlichen Arbeiten und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verant-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

wortlich vornehmen und den damit 
zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbstständig führen. 

Vc Fg. 1 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie auf-
grund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Vergü-
tungen oder Löhne einschließlich der Krankenbezüge, Ur-
laubsvergütungen oder Urlaubslöhne selbständig errechnen 
und die damit zusammenhängenden Arbeiten (z.B. Feststel-
len der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und 
der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) selbständig ausführen sowie den damit zu-
sammenhängenden Schriftwechsel selbständig führen.  

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 6 Fg. 1 heraushebt, 
dass sie aufgrund der angegebenen 
tatsächlichen Verhältnisse Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und 
Urlaubsentgelte selbstständig zu er-
rechnen und die damit zusammen-
hängenden Arbeiten (z.B. Feststellen 
der Versicherungspflicht in der Sozial-
versicherung und der Zusatzversiche-
rung, Bearbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) selbstständig auszufüh-
ren sowie der damit zusammenhän-
genden Schriftwechsel selbstständig 
zu führen ist. 

 

Vc Fg. 2 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VII heraushebt, dass sie aufgrund der angege-
benen Merkmale Vergütungen oder Löhne einschließlich 
der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder Urlaubslöh-
ne selbständig errechnen und den damit zusammenhän-
genden Schriftwechsel selbständig führen,   
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 7 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 5 heraushebt, dass 
aufgrund der angegebenen Merkmale 
Entgelte einschließlich der Krankenbe-
züge und Urlaubsentgelte selbstständig 
errechnen und der damit zusammen-
hängende Schriftwechsel selbstständig 
zu führen ist. 

Vc Fg. 3 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie auf-
grund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 6 Fg. 2 heraushebt, 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb%20FGr.%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Ver-
sorgungsbezüge, Vergütungen oder Löhne, einschließlich 
der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder Urlaubslöh-
ne im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonsti-
gen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderli-
chen Arbeiten (z.B. Feststellung der Versicherungspflicht in 
der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bear-
beiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen sowie 
den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbständig 
führen. 

dass aufgrund der angegebenen tat-
sächlichen Verhältnisse die für die 
Errechnung und Zahlbarmachung der 
Dienst- oder Versorgungsbezüge, 
Entgelte einschließlich der Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte im DV-
Verfahren notwendigen Merkmale und 
die sonstigen Anspruchsvorausset-
zungen festzustellen, die erforderli-
chen Arbeiten (z.B. Feststellen der 
Versicherungspflicht in der Sozialver-
sicherung und der Zusatzversiche-
rung, Bearbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) und Kontrollen zur ma-
schinellen Berechnung verantwortlich 
vorzunehmen sowie der damit zu-
sammenhängende Schriftwechsel 
selbstständig zu führen ist. 

Vc Fg. 4 
Angestellte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die 
für die Errechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen 
oder Löhne einschließlich der Krankenbezüge, Urlaubsver-
gütungen oder Urlaubslöhne im DV-Verfahren erforderli-
chen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung 
verantwortlich vornehmen und den damit zusammenhän-
genden Schriftwechsel selbständig führen,  
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 4. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 7 Fg. 2 
Beschäftigte, die aufgrund der angege-
benen Merkmale die für die Errechnung 
und Zahlbarmachung der Dienst- oder 
Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Ur-
laubsentgelte im DV-Verfahren erforder-
lichen Arbeiten und Kontrollen zur ma-
schinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen und den damit zusammen-
hängenden Schriftwechsel selbstständig 
führen. 

Vb Fg. 1 
Angestellte, denen mindestens drei Angestellte mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppen 1, 2, 

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9a Fg. 3 
Beschäftigte, denen mindestens drei 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

3 oder 4 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

Beschäftigte mit Tätigkeiten mindes-
tens der E 6 Fg. 1 oder 2 durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

Vb Fg. 2 
Angestellte, denen mindestens vier Angestellte mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppen 1 
oder 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

„große“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte, denen mindestens vier 
Beschäftigte mit Tätigkeiten mindes-
tens der E 9a Fg. 1 oder 2 durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

Vb Fg. 3 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 1 heraushebt, daß sie aufgrund 
der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Vergütungen 
oder Löhne einschließlich der Krankenbezüge, Urlaubsver-
gütungen oder Urlaubslöhne selbständig errechnen und die 
damit zusammenhängenden Arbeiten (z.B. Feststellen der 
Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zu-
satzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfän-
dungen) selbständig ausführen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbständig führen,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 6 Fg. 1 heraushebt, 
dass sie aufgrund der angegebenen 
tatsächlichen Verhältnisse Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Ur-
laubsentgelte selbstständig zu errech-
nen und die damit zusammenhängen-
den Arbeiten (z.B. Feststellen der Versi-
cherungspflicht in der Sozialversiche-
rung und der Zusatzversicherung, Bear-
beiten von Abtretungen und Pfändun-
gen) selbstständig auszuführen sowie 
der damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbstständig zu führen 
ist. 

Vb Fg. 4 
Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 3 heraushebt, daß sie aufgrund 
der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Er-
rechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen oder Löh-
ne einschließlich der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 6 Fg 2 heraushebt, 
dass aufgrund der angegebenen tat-
sächlichen Verhältnisse die für die Er-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder Urlaubslöhne im DV-Verfahren notwendigen Merkmale 
und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, 
die erforderlichen Arbeiten (z.B. Feststellen der Versiche-
rungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversi-
cherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und 
Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vor-
nehmen sowie den damit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbständig führen,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 3. 

rechnung und Zahlbarmachung der 
Dienst- oder Versorgungsbezüge, Ent-
gelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren 
notwendigen Merkmale und die sonsti-
gen Anspruchsvoraussetzungen festzu-
stellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in 
der Sozialversicherung und der Zusatz-
versicherung, Bearbeiten von Abtretun-
gen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung verantwortlich 
vorzunehmen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbst-
ständig zu führen ist. 

IVb einzige Fg. 
Angestellte, denen mindestens vier Angestellte mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppen 1 
oder 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb 
Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 1 
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte, denen mindestens vier 
Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens 
der E 9a Fg 1 oder 2 durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
V. Angestellte im Fremdsprachendienst 

Nicht mehr vereinbart Es gelten die allgemeinen Tä-
tigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Zffer 3 

 
VI.  Angestellte im Kassen- und Rechnungswesen 

 

VIII einzige Fg. 
Angestellte, die Buchungen mittels Buchungsmaschinen 
vornehmen (Maschinenbucher). 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 1 
Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 

E 5 Teil B Abschnitt XIII 
E 5 Fg. 1 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Sachkonten führen oder verwalten. Beschäftigte in Kassen, die verant-
wortlich Personen- oder Sachkonten 
führen oder verwalten. 

VII Fg. 2 
Maschinenbucher auf Arbeitsplätzen mit umfangreichem 
und vielfältigem Buchungsanfall. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 3 
Kassierer in kleineren Kassen. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XIII 
E 5 Fg. 2 
Kassiererinnen und Kassierer in klei-
neren Kassen. 

 

VII Fg. 4 
Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XIII 
E 5 Fg. 3 
Zahlstellenverwalterinnn und -
verwalter größerer Zahlstellen. 

 

VII Fg. 5 
Verwalter von Einmannkassen. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XIII 
E 5 Fg. 4 
Verwalterinnen und Verwalter von 
Einmannkassen. 

 

VIb Fg. 1 
Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen in nicht un-
erheblichem Umfang schwierige buchhalterische Tätigkeiten 
übertragen sind.  

E 6 Teil B Abschnitt XIII 
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte in Kassen, die verant-
wortlich Personen- oder Sachkonten 
führen oder verwalten, wenn ihnen 
mindestens zu einem Viertel schwieri-
ge buchhalterische Tätigkeiten über-
tragen sind. 

 

VIb Fg. 2 
Angestellte in Kassen, denen mindestens drei Angestellte 
mit buchhalterischen Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe VIII oder Maschinenbucher ständig unterstellt 
sind. 

E 6 Teil B Abschnitt XIII 
E 6 Fg. 2 
Beschäftigte in Kassen, denen min-
destens drei Beschäftigte mit buchhal-
terischen Tätigkeiten mindestens der 
E 3 ständig unterstellt sind. 

 

VIb Fg. 3 
Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingereiht. 

E 6 Teil B Abschnitt XIII 
E 6 Fg. 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 Kassiererinnen und Kassierer in Kas-
sen, soweit nicht anderweitig einge-
reiht. 

VIb Fg. 4 
Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und 
Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen. 

E 6 Teil B Abschnitt XIII 
E 6 Fg. 4 
Verwalterinnen und Verwalter von 
Zahlstellen, in denen ständig nach Art 
und Umfang besonders schwierige 
Zahlungsgeschäfte anfallen. 

 

VIb Fg. 5 
Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenangestell-
ten der Vergütungsgruppen VII oder VIII. 

E 6 Teil B Abschnitt XIII 
E 6 Fg. 5 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens einer oder einem Kassen-
beschäftigten. 

 

Vc Fg. 1 
Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen überwie-
gend schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen 
sind. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XIII 
E 8 Fg. 1 
Beschäftigte in Kassen, die verant-
wortlich Personen- oder Sachkonten 
führen oder verwalten, wenn ihnen 
schwierige buchhalterische Tätigkei-
ten übertragen sind. 

 

Vc Fg. 2 
Angestellte in Kassen, denen mindestens drei Angestellte 
mit buchhalterischen Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe VII ständig unterstellt sind. 

E 8 Teil B Abschnitt XIII 
E 8 Fg. 2 
Beschäftigte in Kassen, denen min-
destens drei Beschäftigte mit buchhal-
terischen Tätigkeiten ständig unter-
stellt sind. 

 

Vc Fg. 3 
Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig über-
durchschnittlich hohen Postenzahlen. 

E 8 Teil B Abschnitt XIII 
E 8 Fg. 3 
Kassiererinnen und Kassierer in Kas-
sen an Arbeitsplätzen mit ständig 
überdurchschnittlich hohen Posten-
zahlen. 

 

Vc Fg. 4 E 8 Teil B Abschnitt XIII  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und 
Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen, 
wenn ihnen mindestens drei Angestellte ständig unterstellt 
sind. 

E 8 Fg. 4 
Verwalterinnen und Verwalter von 
Zahlstellen, in denen ständig nach Art 
und Umfang besonders schwierige 
Zahlungsgeschäfte anfallen, wenn 
ihnen mindestens drei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 

Vc Fg. 5 
Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenangestellten 
mindestens der Vergütungsgruppen VIII. 

E 8 Teil B Abschnitt XIII 
E 8 Fg. 5 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens drei Kassenangestellten. 

 

Vb Fg. 1 
Angestellte in gemeindlichen Kassen, die verantwortlich 
Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten und für 
mindestens fünf Sachbuch-haltereien die Kassenrechnung 
erstellen und die Haushaltsrechnung vorbereiten. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte in gemeindlichen Kas-
sen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten 
und für mindestens fünf 
Sachbuchhaltereien die Kassenrech-
nung erstellen und die Haushaltsrech-
nung vorbereiten. 

 

Vb Fg. 2 
Angestellte in gemeindlichen Buchhaltereien, denen min-
destens drei Angestellte mit buchhalterischen Tätigkeiten 
mindestens der Vergütungsgruppe VIb ständig unterstellt 
sind. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte in gemeindlichen 
Buchhaltereien, denen mindestens 
drei Beschäftigte mit buchhalterischen 
Tätigkeiten mindestens der E 6 stän-
dig unterstellt sind. 

 

Vb Fg. 3 
Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassierer 
zusammenfassen. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 3 
Kassiererinnen und Kassierer in Kas-
sen, die das Ergebnis mehrerer Kas-
siererinnen oder Kassierer zusam-
menfassen. 

 

Vb Fg. 4 „kleine“  Teil B Abschnitt XIII  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und 
ständig außergewöhnlich hohen Barumsätzen. 

E 9 E 9a Fg. 4 
Kassiererinnen und Kassierer in Kas-
sen mit schwierigem Zahlungsverkehr 
und ständig außergewöhnlich hohen 
Barumsätzen. 

Vb Fg. 5 
Leiter von Kassen mit mindestens 5 Kassenangestellten. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 5 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens fünf Kassenangestellten. 

 

Vb Fg. 6 
Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstreckungs-
stelle sind, soweit nicht in Vergütungsgruppe IVb oder IVa 
eingereiht. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 6 
Leiterinnen und Leiter von Kassen, die 
zugleich Leiterinnen oder Leiter der 
Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht 
in E 9b oder 10 eingruppiert. 

 

Vb Fg. 7 
Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens 12 
Kassenangestellten. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9a Fg. 7 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
der Leiterinnen oder Leiter von Kas-
sen mit mindestens zwölf Kassenbe-
schäftigten. 

 

IVb Fg. 1 
Leiter von Kassen mit mindestens 12 Kassenangestellten. 
 

„große“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9b Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens zwölf Kassenbeschäftig-
ten. 

 

IVb Fg. 2 
Leiter von Kassen mit mindestens 6 Kassenangestellten, 
wenn sie zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

„große“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9b Fg. 2 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens sechs Kassenangestell-
ten, wenn sie zugleich Leiterinnen 
oder Leiter der Vollstreckungsstelle 
sind. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVb Fg. 3 
Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens 30 
Kassenangestellten. 
 

„große“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XIII 
E 9b Fg. 3 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
von Leiterinnen oder Leitern von Kas-
sen mit mindestens 30 Kassenbe-
schäftigten. 

 

IVa Fg. 1 
Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenangestellten. 
 

E 10 Teil B Abschnitt XIII 
E 10 Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens 30 Kassenbeschäftigten. 

 

IVa Fg. 2 
Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenangestellten, 
wenn sie zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

E 10 Teil B Abschnitt XIII 
E 10 Fg. 2 
Leiterinnen und Leiter von Kassen mit 
mindestens 15 Kassenbeschäftigten, 
wenn sie zugleich Leiterinnen oder 
Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

 

 
VII.  Angestellte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebsdienst 

 

 
1. Angestellte im fernmeldetechnischen Dienst 

 
Nicht mehr vereinbart  Tätigkeiten entfallen 

 

2. Angestellte im Fernmeldebetriebsdienst 
 

IX einzige Fg. 
Fernsprecher während der Einarbeitungszeit. 
 

E 2 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt VI 
E 4 einzige Fg. 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

VIII einzige Fg. 
Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
Ggfs. plus Funktionszulage 

E 3 Teil B Abschnitt VI 
E 4 einzige Fg. 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Ggfs. plus Funktionszulage 

VII Fg. 1 
Fernsprecher an Auskunftsplätzen. 
Ggfs. plus Funktionszulage  

E 5 Teil B Abschnitt VI 
E 5 Fg. 1 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher 
an Auskunftsplätzen. 
Ggfs. plus Funktionszulage 

 

VII Fg. 2 
Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang fremd-
sprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln.  
Ggfs. plus Funktionszulage  

E 5 Teil B Abschnitt VI 
E 5 Fg. 2 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, 
die mindestens zu einem Viertel 
fremdsprachlichen Fernsprechverkehr 
abwickeln.  
Ggfs. plus Funktionszulage 

 

VII Fg. 3 
Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht 
über fünf weitere Angestellte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 

E 5 Teil B Abschnitt VI 
E 5 Fg. 3 
Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstel-
len, die die Aufsicht über fünf weitere 
Beschäftigte im Fernmeldebetriebs-
dienst führen. 

 

VII Fg. 4 
Fernsprecher nach dreijähriger Bewährung als Fernsprecher 
in Vergütungsgruppe VIII. 
Ggfs. plus Funktionszulage 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt VI 
E 4 einzige Fg. 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
Ggfs. plus Funktionszulage 

VIb Fg. 1 
Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht 
über neun weitere Angestellte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 

E 6 Teil B Abschnitt VI 
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstel-
len, die die Aufsicht über neun weitere 
Beschäftigte im Fernmeldebetriebs-
dienst führen. 

 

VIb Fg. 2 
Fernsprecher, die überwiegend fremdsprachlichen Fern-
sprechverkehr abwicklen, nach sechsmonatiger Ausübung 
dieser Tätigkeit. 

E 6 Teil B Abschnitt VI 
E 6 Fg. 2 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, 
die fremdsprachlichen Fernsprechver-

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Fernm%20II%20G%20VIII
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

kehr abwickeln. 

Vc einzige Fg. 
Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht 
über mindestens 18 weitere Angestellte im Fernmeldebe-
triebsdienst führen. 

E 8 Teil B Abschnitt VI 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstel-
len, die die Aufsicht über mindestens 
18 weitere Beschäftigte im Fernmel-
debetriebsdienst führen. 

 

VIII. Angestellte in der Datenverarbeitung 

 

Teil A Abschnitt II Ziffer 2 
 

Die Tätigkeitsmerkmale wurden neu 
strukturiert, sodass eine Zuordnung der 
bisherigen Tätigkeitsmerkmale nicht 
möglich ist.  

 

IX.  Angestellte in technischen Berufen 

 

X Fg. 1 
Angestellte, die einfache Lichtpausen herstellen. 
 

E 2 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

X Fg. 2 
Angestellte mit einfacher Tätigkeit bei der Mikroverfilmung. 
 

E 2 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

IX Fg. 1 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von La-
boranten oder Werkstoffprüfern (Physik). 
 

E 2 Teil B Abschnitt XVI  
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte ohne Abschlussprüfung 
in der Tätigkeit von Laborantinnen und 
Laboranten. 

 

IX Fg. 2 
Zeichner mit einfacher Tätigkeit. 
 

E 2 Nicht mehr vereinbart 
 

Teil B Abschnitt XXXII  
E 4 ohne Fg. 
(Eine Entgeltgruppe niedriger als Zeich-
nerinnen und Zeichner mit Abschluss-
prüfung in E 5.) 

IX Fg. 3 
Angestellte, die bei selbständiger Verfahrenswahl Lichtpau-
sen verschiedenster Art herstellen. 

E 2 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

IX Fg. 4 Entfällt Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Angestellte in einer Lichtpausertätigkeit der Vergütungs-
gruppe X Fallgruppe 1  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

(Grund-
merkmal 
E 2) 

 

IX Fg. 5 
Angestellte mit schwierigerer Tätigkeit bei der Mikroverfil-
mung (z.B. bei unterschiedlicher Qualität der Vorlagen). 

E 2 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

IX Fg. 6 
Angestellte in einer Mikroverfilmungstätigkeit der Vergü-
tungsgruppe X Fallgruppe 2  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

IX Fg. 7 
Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

E 2 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 3 Teil B Abschnitt X 
E 5 einzige Fg. 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte aller 
Fachrichtungen mit einschlägiger ab-
geschlossener Berufsausbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

 

VIII Fg. 2 
Pflanzenbeschauer. 
 

E 3 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigleit im Länderbereich 

VIII Fg. 3 
Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit während der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung. 

E 3 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-
len 

VIII Fg. 4 E 3 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20X
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Angestellte in der Tätigkeit von Dorfhelferinnen. 
 

 len 

VIII Fg. 5 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die Strahlungsmessungen durchführen 
und protokollieren (Strahlenschutzlaboranten). 

E 3 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VIII Fg. 6 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlussprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

E 3 Teil B Abschnitt XXX 
E 5 einzige Fg. 
Vermessungstechnikerinnen und -
technikern sowie Geomatikerinnen 
und Geomatiker mit abgeschlossener 
Berufsausbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

 

VIII Fg. 7 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesen wäh-
rend der Einarbeitungszeit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 8 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlussprü-
fung und entsprechender Tätigkeit. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XVI 
E 5 Fg. 1 
Laborantinnen und Laboranten mit 
Abschlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 

VIII Fg. 9 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von La-
boranten oder Werkstoffprüfern (Physik), die sich durch 
schwierigere Tätigkeiten aus der Vergütungsgruppe IX Fall-
gruppe 1 herausheben. 

E 3 Teil B Abschnitt XVI 
E 5 Fg. 2 
Beschäftigte der E 3, die sich durch 
schwierigere Tätigkeiten aus der Ent-
geltgruppe 3 herausheben. 

 

VIII Fg. 10 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von La-
boranten oder Werkstoffprüfern (Physik) der Vergütungs-
gruppe IX Fallgruppe 1  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVI 
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte ohne Abschlussprüfung in 
der Tätigkeit von Laborantinnen und 
Laboranten. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe. 

VIII Fg. 11 
Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z.B. als 
Bauzeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner) 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 3 Teil B Abschnitt XXXII 
E 5 einzige Fg. 
Zeichnerinnen und Zeichner mit Ab-
schlußprüfung z.B. als Bauzeichnerin 
oder Bauzeichner und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

 

VIII Fg. 12 
Zeichner in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IX Fall-
gruppe 2 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXXII  
E 4 ohne Fg. 
(Eine Entgeltgruppe niedriger als Zeich-
nerinnen und Zeichner mit Abschluss-
prüfung in E 5.) 

VIII Fg. 13 
Angestellte, die die vorgeschriebene Ausführung von Bau-
arbeiten und das Baumaterial nach Menge und Güte kon-
trollieren (Baustellenaufseher, Bauaufseher). 
 

E 3 Teil B Abschnitt IV  
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte, die die vorgeschriebene 
Ausführung von Bauarbeiten und das 
Baumaterial nach Menge und Güte 
kontrollieren (Baustellenaufseherinnen 
und Baustellenaufseher, Bauaufsehe-
rinnen und Bauaufseher). 

 

VIII Fg. 14 
Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XXX 
E 5 einzige Fg. 
Vermessungstechnikerinnen und -
technikern sowie Geomatikerinnen 
und Geomatiker mit abgeschlossener 
Berufsausbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIII Fg. 15 
Angestellte in einer Lichtpausertätigkeit der Vergütungs-
gruppe IX Fallgruppe 3  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 16 
Angestellte in einer Mikroverfilmungstätigkeit der Vergü-
tungsgruppe IX Fallgruppe 5  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 17 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung, die sich durch schwie-
rigere Tätigkeiten aus der Vergütungsgruppe IX Fallgrup-
pe 7 herausheben. 

E 3 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 18 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe IX Fallgruppe 7 nach dreijähriger Tätig-
keit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit während 
der ersten sechs Monate der Berufsausübung nach Ab-
schluß der Ausbildung sowie sonstige Angestellte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 1  
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) mit ent-
sprechender Tätigkeit nach Abschluss 
der Ausbildung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
 

VII Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-

E 5 Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben und die sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe VIII Fallgruppe 1 herausheben, daß sie auf ihrem 
Fachgebiet in der technischen Beratung einfacherer Art 
oder bei der Durchführung von Versuchen und sonstigen 
Arbeiten mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad tätig sind, 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

sich dadurch aus der E 5 heraushebt, 
dass sie auf dem jeweiligen Fachge-
biet in der technischen Beratungen 
einfacherer Art oder Versuche und 
sonstige Arbeiten mit entsprechendem 
Schwierigkeitsgrad durchführen. 

VII Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII 
Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt X 
E 5 einzige Fg. 
Gartenbau-, landwirtschafts- und wein-
bautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit einschlägiger abge-
schlossener Berufsausbildung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

VII Fg. 4 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule und entsprechender Tätigkeit 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 
nach Abschluss der Ausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 5 
Pflanzenbeschauer in Tätigkeiten, die gründliche Fach-
kenntnisse erfordern, nach zweijähriger Ausübung dieser 
Tätigkeit. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

VII Fg. 6 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VIII Fallgruppe 2  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe. 

VII Fg. 7 
Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung. 

E 5 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-
len 

VII Fg. 8 
Angestellte in einer Tätigkeit von Dorfhelferinnen der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe 4  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-
len 

VII Fg. 9 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit während der ersten sechs Monate der Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach 
Ablegung der staatlichen Prüfung sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 6 einzige Fg. 
Technische Assistentinnen und Assis-
tenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistentinnen 
und Assistenten, physikalisch-
technische Assistentinnen und Assisten-
ten, landwirtschaftlich-technische Assis-
tentinnen und Assistenten, lebensmittel-
technische Assistentinnen und Assisten-
ten) und staatlich geprüfte Chemotech-
nikerinnen und -techniker mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

VII Fg. 10 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die einfache Operateuraufgaben selb-
ständig erledigen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VII Fg. 11 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o während der Ausbildungszeit zum Ope-
rateur. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VII Fg. 12 
Strahlenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtungen 
im Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 5 herausheben, daß sie 
Strahlenmessungen zu beurteilen und Empfehlungen für 
strahlenschutzgerechtes Verhalten zu geben haben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VII Fg. 14 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung, die sich durch besondere Leis-
tungen aus der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 6 heraus-
heben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben. 

E 5 Teil B Abschnitt XXIX 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 5 heraushebt. 

 

VII Fg. 15 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VIII Fallgruppe 6 sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 5 einzige Fg. 
Vermessungstechnikerinnen und -
technikern sowie Geomatikerinnen und 
Geomatiker mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

VII Fg. 16 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens. 
 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 17 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung, die sich durch besondere Leistungen aus der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe 8 herausheben. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XVI 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 5 heraushebt, dass sie beson-
dere Leistungen erfordert. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VII Fg. 18 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII Fallgrup-
pe 8 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVI 
E 5 Fg. 1 
Laborantinnen und Laboranten mit Ab-
schlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

VII Fg. 19 
Angestellte ohne Abschlußprüfung in der Tätigkeit von La-
boranten oder Werkstoffprüfern (Physik) der Vergütungs-
gruppe VIII Fallgruppe 9  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVI 
E 5 Fg. 2 
Beschäftigte der E 3, die sich durch 
schwierigere Tätigkeiten aus der Ent-
geltgruppe 3 herausheben. 

VII Fg. 20 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als 
Bauzeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner), 
die in nicht unerheblichem Umfange Tätigkeiten ausüben, 
die besondere Leistungen erfordern, sowie sonstige Ange-
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Teil B Abschnitt XXXII 
E 5 einzige Fg. 
Zeichnerinnen und Zeichner mit Ab-
schlussprüfung z.B. als Bauzeichnerin 
oder Bauzeichner und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

 

VII Fg. 21 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als 
Bauzeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner) in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 11 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXXII 
E 5 einzige Fg. 
Zeichnerinnen und Zeichner mit Ab-
schlußprüfung z.B. als Bauzeichnerin 
oder Bauzeichner und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

VII Fg. 22 
Baustellenaufseher (Bauaufseher), sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 13 herausheben, daß sie 
schwierigere Kontrollarbeiten verrichten. 

E 5 Teil B Abschnitt IV  
E 6 einzige Fg. 
Baustellenaufseherinnen und Baustel-
lenaufseher (Bauaufseherinnen und 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 Bauaufseher, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Entgeltgruppe 5 her-
aushebt, dass sie schwierigere Kont-
rollarbeiten verrichten. 

VII Fg. 23 
Baustellenaufseher (Bauaufseher) in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 13 nach zweijähriger Tä-
tigkeit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt IV  
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte, die die vorgeschriebene 
Ausführung von Bauarbeiten und das 
Baumaterial nach Menge und Güte kon-
trollieren (Baustellenaufseherinnen und 
Baustellenaufseher, Bauaufseherinnen 
und Bauaufseher). 

VII Fg. 24 
Reproduktionstechische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung, die sich 
nach zweijähriger Berufsausübung durch besondere Leis-
tungen aus der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 14 her-
ausheben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Teil B Abschnitt XXIX 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 5 heraushebt. 

 

VII Fg. 25 
Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 14 sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 5 einzige Fg. 
Vermessungstechnikerinnen und -
technikern sowie Geomatikerinnen und 
Geomatiker mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

VII Fg. 26 
Fotografen mit Abschlußprüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

E 5 Teil B Abschnitt VIII 
E 5 einzige Fg. 
Fotografinnen und Fotografen mit Ab-
schlussprüfung und entsprechender 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ten ausüben. Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

VII Fg. 27 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 17 nach dreijähriger Tä-
tigkeit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIb Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung) in Tätigkeiten, die vielseitige Fach-
kenntnisse und in nicht unerheblichem Umfange selbständi-
ge Leistungen erfordern, sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

E 6 Teil B Abschnitt X  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1 in Tätigkei-
ten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und zu mindestens zu einem Viertel 
selbstständige Leistungen erfordern. 

 

VIb Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach Abschluß der Aus-
bildung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser 
Tätigkeiten. 

E 6 Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 1  
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) mit ent-
sprechender Tätigkeit nach Abschluss 
der Ausbildung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

VIb Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 5 heraushebt, 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

laufen haben, in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und in nicht unerheblichem Umfange selbständige Leistun-
gen erfordern, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe VII Fall-
gruppe 2.  

dass sie auf dem jeweiligen Fachgebiet 
in der technischen Beratungen einfache-
rer Art oder Versuche und sonstige Ar-
beiten mit entsprechendem Schwierig-
keitsgrad durchführen. 

VIb Fg. 4 
Gartenbau , landwirtschafts- und weinbautechische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 2 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichartiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 5 heraushebt, 
dass sie auf dem jeweiligen Fachgebiet 
in der technischen Beratungen einfache-
rer Art oder Versuche und sonstige Ar-
beiten mit entsprechendem Schwierig-
keitsgrad durchführen. 

VIb Fg. 5 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule in Tätigkeiten, die vielseitige 
Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Umfang selb-
ständige Leistungen erfordern, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VIb Fg. 6 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Abschluß der 
Ausbildung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeiten. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIb Fg. 7 
Pflanzenbeschauer als Schichtführer oder Leiter einer Ein-

E 6 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

laßstelle mit Entscheidungsbefugnis über die Zurückwei-
sung von Sendungen. 

VIb Fg. 8 
Pflanzenbeschauer, die sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe VII Fallgruppe 5 herausheben, daß ihnen in Seehä-
fen in nicht unerheblichem Umfange die selbständige Un-
tersuchung von Seeschiffen auf Vorratsschädlinge und die 
selbständige Anordnung und Überwachung von Schäd-
lingsbekämpfungsmaßnahmen auf Seeschiffen und sonsti-
gen Transportfahrzeugen übertragen sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

VIb Fg. 9 
Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens vier Dorfhelferinnen 
mit staatlicher Anerkennung oder Angestellte in der Tätig-
keit von Dorfhelferinnen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-
len 

VIb Fg. 10 
Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 7  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich entfal-
len 

VIb Fg. 11 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen, sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVI  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

VIb Fg. 12 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 

E 6 Teil B Abschnitt XXVI  
E 6 einzige Fg. 
Technische Assistentinnen und Assis-
tenten mit staatlicher Anerkennung 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Ablegung der staatli-
chen Prüfung, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeiten. 

(z.B. chemisch-technische Assisten-
tinnen und Assistenten, physikalisch-
technische Assistentinnen und Assis-
tenten, landwirtschaftlich-technische 
Assistentinnen und Assistenten, le-
bensmitteltechnische Assistentinnen 
und Assistenten) und staatlich geprüf-
te Chemotechnikerinnen und -
techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben. 

VIb Fg. 13 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o an Reaktoren, Beschleunigeranlagen, 
Tieftemperaturanlagen, heißen Zellen und vergleichbaren 
Experimentieranlagen, die eine oder mehrere der nachste-
henden Aufgaben erfüllen: 
a) Bedienung des Steuerpults eines Reaktors oder Be-
schleunigers und der Betriebskreisläufe, 
b) Kontrolle und Bedienung von Experimentieranlagen und -
kreisläufen, 
c) Kontrolle und Bedienung der zu den in den Buchstaben a 
und b genannten Anlagen gehörenden Maschinenanlagen 
und Behebung von Störungen. (Operateure). 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VIb Fg. 14 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VII Fallgruppe 10  
nach achtjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VIb Fg. 15 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%2010
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Nr. 1 Satz 2 SR 2o im Strahlenschutz, die Kontrollbereiche 
selbständig überwachen oder Abschirmungs- und 
Dosisberechnungen durchführen (Strahlenschutztechniker). 

VIb Fg. 16 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) 
und entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 
Umfange selbständig tätig sind, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt II Ziffer 5  
E 8 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und 
Techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

VIb Fg. 17 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 5  
E 8 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und 
Techniker mit entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

 

VIb Fg. 18 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung, die sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 14 herausheben, daß sie in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben zu er-
füllen haben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichartiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil B Abschnitt XXX 
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass zu mindestens einem Viertel 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

 

VIb Fg. 19 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-

Entfällt 
(Grund-

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 6 einzige Fg. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VII Fallgruppe 14 sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

merkmal 
E 5) 

Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 5 heraushebt. 

VIb Fg. 20 
Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung, die sich 
dadurch aus der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 24 her-
ausheben, daß sie in nicht unerheblichem Umfange schwie-
rige Aufgaben zu erfüllen haben, sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil B Abschnitt XXX 
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass zu mindestens einem Viertel 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

 

VIb Fg. 21 
Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 24 sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,  
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 5 heraushebt. 

VIb Fg. 22 
Fotografen mit Abschlußprüfung und schwieriger Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

E 6 Teil B Abschnitt VIII  
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 mit schwierigen 
Tätigkeiten. 

 

VIb Fg. 23 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens, die 
sich aus der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 16 durch 
Tätigkeiten herausheben, die besondere Leistungen erfor-

E 6 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%2014
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%2024
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%2024
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

dern. 

VIb Fg. 24 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 16 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VIb FG. 25 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung, die sich durch besondere Bewährung und selbständi-
ge Leistungen aus der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 17 
herausheben. 

E 6 Teil B Abschnitt XVI 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch aus der Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie selbststän-
dige Leistungen erfordert. 

 

VIb Fg. 26 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgrup-
pe 17 
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVI 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
5 heraushebt, dass sie besondere Leis-
tungen erfordert. 

VIb Fg. 27 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als 
Bauzeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner), 
die überwiegend Tätigkeiten ausüben, die besondere Leis-
tungen im Sinne der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 20 
erfordern, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil B Abschnitt XXXII 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
besondere Leistungen erfordert. 

 

VIb Fg. 28 
Baustellenaufseher (Bauaufseher) in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 22  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt IV  
E 6 einzige Fg. 
Baustellenaufseherinnen und Baustel-
lenaufseher (Bauaufseherinnen und 
Bauaufseher, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 5 heraushebt, dass 
schwierigere Kontrollarbeiten zu verrich-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VII%20FG%2022
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ten sind. 

Vc Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung), die sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selbständig-
keit wesentlich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 1 
herausheben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil B Abschnitt X  
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
und große Selbstständigkeit wesent-
lich aus der E 8 heraushebt. 

 

Vc Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung) in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt X  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1 in Tätigkei-
ten, die vielseitige Fachkenntnisse und 
zu mindestens zu einem Viertel selbst-
ständige Leistungen erfordern. 

Vc Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben und die sich durch den Umfang und die Be-
deutung ihres Aufgabengebietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 3 her-
ausheben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt X  
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der E 6 
Fg. 2 heraushebt. 

Vc Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt X  
E 6 Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%203
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 3 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

E 6) sich dadurch aus der E 5 heraushebt, 
dass sie auf dem jeweiligen Fachgebiet 
in der technischen Beratungen einfache-
rer Art oder Versuche und sonstige Ar-
beiten mit entsprechendem Schwierig-
keitsgrad durchführen. 

Vc Fg. 5 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule, die sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 5 herausheben, sowie sonstige Angestellte die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

Vc Fg. 6 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 5 sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

Vc Fg. 7 
Pflanzenbeschauer, denen mindestens drei Pflanzenbe-
schauer durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind, als Schichtführer oder Leiter einer Einlaßstelle mit Ent-
scheidungsbefugnis über die Zurückweisung von Sendun-
gen. 

E 8 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

Vc Fg. 8 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 7  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%207


44 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vc Fg. 9 
Pflanzenbeschauer, die sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe VIb Fallgruppe 8 herausheben, daß ihnen in Seehä-
fen überwiegend die selbständige Untersuchung von See-
schiffen auf Vorratsschädlinge und die selbständige Anord-
nung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahmen auf Seeschiffen und sonstigen Transportfahrzeu-
gen übertragen sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

Vc Fg. 10 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 8  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

Vc Fg. 11 
Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 9  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
mehr vorhanden 

Vc Fg. 12 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht uner-
heblichem Umfange verantwortlichere Tätigkeiten verrich-
ten, sowie Laboranten mit Abschlußprüfung, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil B Abschnitt XXVI  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8, die mindestens 
zu einem Viertel verantwortlichere 
Tätigkeiten verrichten. 

 

Vc Fg. 13 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

kung zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe VIb Fallgruppe 11, sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Vc Fg. 14 
Operateure in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die sich aus der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 13 nach langjährigen Erfahrungen in dieser Ver-
gütungsgruppe durch besondere Zuverlässigkeit heraushe-
ben. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Vc Fg. 15 
Strahlenschutztechniker in Kernforschungseinrichtungen im 
Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die schwierige Aufgaben er-
füllen oder sich durch ein hohes Maß von Verantwortlichkeit 
aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 15 herausheben. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Vc Fg. 16 
Strahlenschutztechniker in Kernforschungseinrichtungen im 
Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2o in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 15  
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Vc Fg. 17 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) 
und entsprechender Tätigkeit, die überwiegend selbständig 
tätig sind, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 5  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8, die überwiegend 
selbstständig tätig sind. 

 

Vc Fg. 18 Entfällt Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 5 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2013
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinentechniker) in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 16 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

(Grund-
merkmal 
E 6) 

E 8 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und 
Techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

Vc Fg. 18a 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach fünfjähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 17. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 5 
E 8 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und 
Techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

Vc Fg. 19 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung, die sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 18 herausheben, daß sie über-
wiegend schwierige Aufgaben zu erfüllen haben, sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

E 8 Teil B Abschnitt XXX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind. 

 

Vc Fg. 19a 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-

E 8 Teil B Abschnitt XXX 
E 8 einzige Fg. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2016
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2018
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Lehrabschlußprüfung. die sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 18 herausheben, daß sie 
mindestens zu einem Drittel schwierige Aufgaben zu erfül-
len haben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass mindestens zu einem Drittel 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

Vc Fg. 20 
Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VIb Fallgruppe 18 sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass zu einem zeitlichen Anteil von min-
destens einem Viertel schwierige Auf-
gaben zu erfüllen sind. 

Vc Fg. 21 
Angestellte mit Abschlußprüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf und entsprechender Tätigkeit, die im 
Vermessungs- und Kartenwesen schwierige Aufgaben be-
sonderer Art erfüllen, sowie sonstige Angestellte die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil B Abschnitt XXX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 7 heraushebt, 
dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind. 

 

Vc Fg. 22 
Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung, die sich 
dadurch aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 20 her-
ausheben, daß sie überwiegend schwierige Aufgaben zu 
erfüllen haben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil B Abschnitt XXX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 7 heraushebt, 
dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind. 

 

Vc Fg. 23 Entfällt Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2018
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2018
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2020
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Reproduktionstechnische Angestellte im Vermessungs- und 
Kartenwesen mit einschlägiger Abschlußprüfung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 20 sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

(Grund-
merkmal 
E 6) 

E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass zu einem zeitlichen Anteil von min-
destens einem Viertel schwierige Auf-
gaben zu erfüllen sind. 

Vc Fg. 24 
Fotografen mit Abschlußprüfung, die sich durch besonders 
schwierige Tätigkeit aus der Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 22 herausheben, sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil B Abschnitt VIII  
E 8 Fg. 1  
Beschäftigte der E 5 mit besonders 
schwierigen Tätigkeiten. 

 

Vc Fg. 25 
Fotografen mit Abschlußprüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, denen mindestens vier Arbeitnehmer in der 
Tätigkeit von Fotografen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 8 Teil B Abschnitt VIII  
E 8 Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens vier Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Fotografinnen und Fotografen 
durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

 

Vc Fg. 26 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens, die 
sich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 23 durch 
Tätigkeiten herausheben, die hochwertige Leistungen erfor-
dern. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

Vc Fg. 27 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 23 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

Vc Fg. 28 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgrup-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVI 
E 8 einzige Fg. 
Laborantinnen und Laboranten mit Ab-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2020
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2022
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2022
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2025
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

pe 25 
nach fünfjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

E 6) schlussprüfung, die sich durch selbst-
ständige Leistungen aus der E 6 her-
ausheben. 

Vb Fg. 1 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und ent-
sprechender Tätigkeit während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichartiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 10 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

Vb Fg. 2 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und entsprechender Tä-
tigkeit während der ersten sechs Monate der Berufsaus-
übung nach Ablegung der Prüfung sowie sonstige Ange-
stellte, die aufgrund gleichwertige, Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 10 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX 
E 10 einzigr Fg. 
Vermessungsingenieurinnern und Ver-
messungsingenieure mit entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftig-
te, die aufgrund gleichartiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

Vb Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 10 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

Vb Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung als Leiter kleinerer Pflanzen-
beschaustellen oder mit Gutachtertätigkeit in der Pflanzen-
beschau während der ersten sechs Monate der Berufsaus-
übung nach Ablegung der Prüfung sowie sonstige Ange-
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

E 10 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Vb Fg. 6 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleich-
wertiger Ausbildung) in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vc Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt X  
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der E 8 
heraushebt. 

Vb Fg. 7 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 3 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt X  
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte der E 5, deren Tätigkeit 
sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der E 6 
Fg. 2 heraushebt. 

Vb Fg. 8 
Angestellte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung 
an einer Landfrauenschule in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 5 sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

Vb Fg. 9 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vc Fallgruppe 7  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%207
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vb Fg. 10 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vc Fallgruppe 9  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

Vb Fg. 11 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemische-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit, die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehran-
stalten für technische Assistenten eingesetzt sind. 

„große“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XXVI  
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 6, die als Lehrkräf-
te an staatlich anerkannten Lehran-
stalten für technische Assistenten ein-
gesetzt sind. 

 

Vb Fg. 12 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes Maß an Verantwortlichkeit erfordern. 

„große“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XXVI  
E 9b Fg. 2  
Beschäftigte der E 6, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes Maß an Verantwortlichkeit er-
fordern. 

 

Vb Fg. 13 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe Vc Fallgruppe 12 sowie Laboranten mit Ab-
schlußprüfung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8, die mindestens zu 
einem Viertel verantwortlichere Tätigkei-
ten verrichten. 

Vb Fg. 14 
Operateure in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 

„große“ 
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die sich aus der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 14 oder der Vergütungsgruppe VIb Fallgrup-
pe 13 dadurch herausheben, daß an sie aufgrund schwieri-
ger Arbeitsabläufe besonders hohe Anforderungen gestellt 
werden. 

Vb Fg. 15 
Strahlenschutztechniker in Kernforschungseinrichtungen im 
Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2o in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 15  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 

(Grund-

merkmal 

E 8) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Vb Fg. 16 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 17, die 
schwierige Aufgaben erfüllen, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
Plus VGZ nach sechs Jahren 

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 5  
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte der E 9a, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

Vb Fg. 16a 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elekt-
rotechniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kälte-
techniker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 17 so-
wie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- 
und Fallgruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 5  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8, die überwiegend 
selbstständig tätig sind. 

Vb Fg. 17 Entfällt Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2014
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2013
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb%20FG%2013
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%206
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2017
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vermessungstechniker und Kartographen mit Abschlußprü-
fung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungstechniker, 
Katastertechniker und Planungstechniker mit verwaltungs-
eigener Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe Vc Fallgruppe 19 sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeit ausüben,  
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

(Grund-
merkmal 
E 8) 

E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 6 heraushebt, 
dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind. 

Vb Fg. 18 
Angestellte mit Abschlußprüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vc Fallgruppe 21 sowie sonstige Angestellte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 7 heraushebt, 
dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind. 

Vb Fg. 19 
Fotografen mit Abschlußprüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, denen mindestens acht Arbeitnehmer in der 
Tätigkeit von Fotografen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt VIII  
E 9a Fg. 1  
Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens acht Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Fotografinnen und Fotografen 
durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

 

Vb Fg. 20 
Fotografen mit Abschlußprüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, denen mindestens vier Angestellte in der Tä-
tigkeit von Fotografen der Vergütungsgruppe Vc Fallgrup-
pe 24 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt VIII  
E 9a Fg. 2  
Beschäftigte der E 5, denen mindes-
tens vier Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Fotografinnen und Fotografen der 
E 8 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 

 

Vb Fg. 21 
Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens in 

Entfällt 
(Grund-

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2019
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2021
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2024
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2024
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 26  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

merkmal 
E 8) 

IVb Fg. 1 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und ent-
sprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach Ablegung der Prüfung sowie sonstige Ange-
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach 
sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeiten. 

E 10 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

 

IVb Fg. 1a 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der Fallgruppe 1 heraus-
hebt. 

E 10 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der 
E 10 heraushebt. 

 

IVb Fg. 2 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Able-
gung der Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeiten. 

E 10 Teil B Abschnitt XXIX  
E 10 einzige Fg. 
Vermessungsingenieurinnern und 
Vermessungsingenieure mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

IVb Fg. 2a 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in selbständiger Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte in selbständiger Tätigkeit, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 

E 10 Teil B Abschnitt XXIX  
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der 
E 10 heraushebt. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vc%20FG%2026
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus 
der Fallgruppe 2 heraushebt. 

IVb Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser 
Tätigkeiten. 

E 10 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
artiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

 

IVb Fg. 3a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistun-
gen aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

E 10 Teil A Abschnitt II Ziffert 3 
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der 
E 10 heraushebt. 

 

IVb Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung als Leiter kleinerer Pflanzen-
beschaustellen oder mit Gutachtertätigkeit in der Pflanzen-
beschau nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Able-
gung der Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung der Tätigkeit eines gartenbau-, landwirtschafts- oder 
weinbautechnischen Angestellten mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 

„große“ 
 E 9 
 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im Länderbereich 

IVb Fg. 6 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 

E 10 Teil B Abschnitt XXVI  
E 10 einzige Fg. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%203
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tä-
tigkeit, die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehran-
stalten für technische Assistenten eingesetzt sind und deren 
Tätigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. 

Beschäftigte der E 9b Fg. 1, deren 
Tätigkeit besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen erfordert. 

IVb Fg. 7 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe Vb Fallgruppe 11  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 6, die als Lehrkräfte 
an staatlich anerkannten Lehranstalten 
für technische Assistenten eingesetzt 
sind. 

IVb Fg. 8 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe Vb Fallgruppe 12  
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 9b Fg. 2  
Beschäftigte der E 6, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes Maß an Verantwortlichkeit erfor-
dern. 

IVb Fg. 9 
Operateure in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vb Fallgruppe 14  
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im Länderbereich 

IVa Fg. 1 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 

E 11 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb%20FG%2012
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2oBAT%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20Vb%20FG%2014
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1 heraushebt. 

sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

IVa Fg. 1a 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, Tätigkeit sich zu mindestens einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeiten und Bedeutung 
oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der 
Fallgruppe 1 heraushebt. 

E 11 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 1  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstleri-
sche oder Spezialaufgaben aus der E 
11 Fg. 2 heraushebt. 

 

IVa Fg. 1b 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 1 heraushebt, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 1a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der E 10 
heraushebt. 

IVa Fg. 1c 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und ent-
sprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach Ablegung der Prüfung sowie sonstige Ange-
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach 
sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeit, 
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%201
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVa Fg. 2 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in selbständiger Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte in selbständiger Tätigkeit, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus der Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 2 heraushebt. 

E 11 Teil B Abschnitt XXIX  
E 11 Fg. 2 
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

 

IVa Fg. 2a 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Fallgruppe 2 
heraushebt. 

E 11 Teil B Abschnitt XXIX  
E 12 Fg. 1  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstleri-
sche oder Spezialaufgaben aus der E 
11 Fg. 2 heraushebt. 

 

IVa Fg. 2b 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in selbständiger Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte in selbständiger Tätigkeit, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus 
der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 2 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 2a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der E 10 
heraushebt. 

IVa Fg. 2c 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 10 einzige Fg. 
Vermessungsingenieurinnern und Ver-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

kung zu allen Vergütungsgruppen und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Able-
gung der Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihre Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeiten, 
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 2. 

E 10) messungsingenieure mit entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftig-
te, die aufgrund gleichartiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

IVa Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus der Vergütungsgrup-
pe IVb Fallgruppe 3 heraushebt. 

E 11 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

 

IVa Fg. 3a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und langjähriger praktischer 
Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch be-
sondere Schwierigkeiten und Bedeutung oder durch künst-
lerische oder durch Spezialaufgaben aus der Fallgruppe 3 
heraushebt. 

E 11 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 1  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstleri-
sche oder Spezialaufgaben aus der E 
11 Fg. 2 heraushebt. 

 

IVa Fg. 3b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistun-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 1  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der E 10 
heraushebt. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%203
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gen aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 3 heraus-
hebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 3a. 

IVa Fg. 3c 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser 
Tätigkeit, 
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

IVa Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser 
Tätigkeiten, denen mindestens zwei gartenbau-, landwirt-
schafts- oder weinbautechnische Angestellte mit Tätigkeiten 
mindestens der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1 oder 3 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 10 einzige Fg. 
Ingenieurinnern und Ingenieure mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichartiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

IVa Fg. 5 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung als Leiter von Pflanzenbe-
schaustellen sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, denen mindestens acht Pflan-

E 10 Nicht mehr vereinbart   
 

Tätigkeit im Länderbereich 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20VIb
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVb%20FG%201
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

zenbeschauer oder Angestellte mit Gutachtertätigkeit in der 
Pflanzenbeschau durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

IVa Fg. 7 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemer-
kungen zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 6  
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVI  
E 10 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 9b Fg. 1, deren Tä-
tigkeit besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen erfordert. 

III Fg. 1 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgrup-
pe 1 heraushebt. 

E 12 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 2  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialauf-
gaben aus der E 11 Fg. 2 heraushebt. 

 

III Fg. 1a 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Fall-
gruppe 1 heraushebt. 

E 12 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg.   
Beschäftigte der E 12 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der E 12 Fg. 2 her-
aushebt. 

 

III Fg. 1b 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Angestellte, 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 1 
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%207
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202


62 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich zu mindestens 
einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der 
Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 1 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 1a. 

keit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 2 
heraushebt. 

III Fg. 1c 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1 heraushebt,  
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

III Fg. 2 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spezial-
aufgaben aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 2 her-
aushebt. 

E 12 Teil B Abschnitt XXIX  
E 12 Fg. 2  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialauf-
gaben aus der E 11 Fg. 2 heraushebt. 

 

III Fg. 2a 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 

E 12 Teil B Abschnitt XXIX  
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der E 12 Fg. 2 her-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Fallgruppe 2 heraushebt. 

aushebt. 
 

III Fg. 2b 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Vergütungs-
gruppe IVa Fallgruppe 2 heraushebt, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 2a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 12 Fg. 1  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 2 
heraushebt. 

III Fg. 2c 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen in selbständiger Tätigkeit 
sowie sonstige Angestellte in selbständiger Tätigkeit, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus der Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 2 heraushebt, 
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

III Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachochschulaus-bildung und langjähriger praktischer 
Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 

E 12 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
A II 3 E 12 Fg 2 (Ing) 
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialauf-
gaben aus der E 11 Fg. 2 heraushebt. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben 
aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 heraushebt. 

III Fg. 3a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

E 12 Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2 mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der E 12 Fg. 2 her-
aushebt. 

 

III Fg. 3b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und langjähriger praktischer 
Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch be-
sondere Schwierigkeiten und Bedeutung oder durch künst-
lerische oder Spezialaufgaben aus der Vergütungsgrup-
pe IVa Fallgruppe 3 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 3a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 1  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 2 
heraushebt. 

III Fg. 3c 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus der Vergütungsgrup-
pe IVb Fallgruppe 3 heraushebt, 
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa 
Fallgruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen aus 
der E 10 heraushebt. 

III Fg. 4 E 11 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im Länderbereich 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung als Leiter von Pflanzenbe-
schaustellen sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, denen mindestens 16 Pflan-
zenbeschauer oder Angestellte mit Gutachtertätigkeit in der 
Pflanzenbeschau durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

II Fg. 1 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der Vergütungsgruppe III Fallgruppe 1 
heraushebt.  
Plus VGZ nach zehn Jahren 

E 13 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt. 

II Fg. 1a 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Vergü-
tungsgruppe III Fallgruppe 1 heraushebt,  
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 1a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfällt (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt 

II Fg. 1b 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung nach 
Nr. 2 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 2 (Ing) 
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstlerische 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgrup-
pe 1 heraushebt, 
nach zehnjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 1. 

oder Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 
2 heraushebt. 

II Fg. 2 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Vergütungsgruppe III Fallgruppe 2 heraushebt.  
Plus VGZ nach zehn Jahren 

E 13 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXIX  
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt. 

II Fg. 2a 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen sowie sonstige Angestell-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Fallgruppe 2 heraushebt,  
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 2a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt. 

II Fg. 2b 
Vermessungstechnische und landkartentechnische Ange-
stellte mit technischer Ausbildung nach Nr. 2 der Bemer-
kung zu allen Vergütungsgruppen und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spezial-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXIX  
E 12 Fg. 2  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstlerische 
oder Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 
2 heraushebt. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20II%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%202a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%202a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Vorbem%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

aufgaben aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 2 her-
aushebt,  
nach zehnjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 2. 

II Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Vergü-
tungsgruppe III Fallgruppe 3 heraushebt. 
Plus VGZ nach zehn Jahren 

E 13 Nicht mehr vereinbart Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt. 

II Fg. 3a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 3 heraushebt,  
nach achtjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 3a. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 12 Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der E 12 Fg. 2 heraushebt. 

II Fg. 3b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener einschlägi-
ger Fachhochschulausbildung und langjähriger praktischer 
Erfahrung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben 
aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 heraushebt,  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 3 
E 12 Fg. 2  
Beschäftigte der E 11 Fg. 2 mit langjäh-
riger praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstlerische 
oder Spezialaufgaben aus der E 11 Fg. 
2 heraushebt. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20IVa%20FG%203
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach zehnjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 3. 

 

X.  Meister, technische Angestellte mit besonderen Aufgaben 

 

VII Fg. 2 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder 
Facharbeiter, die die Aufsicht über eine Gruppe von Hand-
werkern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich tätigen 
Arbeitern führen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VII Fg. 3 
Maschinenmeister an kleinen und einfachen Maschinenan-
lagen 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

VII Fg. 5 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfen, die 
die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfen oder 
Arbeitern mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief führen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, mit entsprechender Tätigkeit. 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 8 einzige Fg. 
Meisterinnen und Meister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 2 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 2 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifver-
trages, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von 
Handwerkern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich 
tätigen Arbeitern führen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 3 
Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

VIb Fg. 4 
Gärtnermeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

E 6 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 8 einzige Fg. 
Meisterinnen und Meister mit entspre-

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Tech%20G%20III%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII%20FG%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

chender Tätigkeit. 

VIb Fg. 5 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 5 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifver-
trages, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärt-
nergehilfen oder Arbeitern mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief führen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 7 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder 
Facharbeiter, die die Aufsicht über eine Gruppe von Hand-
werkern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich tätigen 
Arbeitern führen, nach sechsjähriger Bewährung in Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 8 
Maschinenmeister an kleinen und einfachen Maschinenan-
lagen 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

VIb Fg. 10 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfen, die 
die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfen oder 
Arbeitern mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief führen,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 5 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vc Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in 
denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind. 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 1  
Beschäftigte der E 8, die große Ar-
beitsstätten (Bereiche, Werkstätten, 
Abteilungen oder Betriebe) zu beauf-
sichtigen haben, in denen Handwerke-
rinnen und Handwerker oder Fachar-
beiterinnen und Facharbeiter beschäf-

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VII%20FG%205
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

tigt sind, oder an einer besonders 
wichtigen Arbeitsstätte mit einem hö-
heren Maß von Verantwortlichkeit be-
schäftigt sind. 

Vc Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, die sich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 1 
dadurch herausheben, daß sie an einer besonders wichti-
gen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind. 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 1  
Beschäftigte der E 8, die große Ar-
beitsstätten (Bereiche, Werkstätten, 
Abteilungen oder Betriebe) zu beauf-
sichtigen haben, in denen Handwerke-
rinnen und Handwerker oder Fachar-
beiterinnen und Facharbeiter beschäf-
tigt sind, oder an einer besonders 
wichtigen Arbeitsstätte mit einem hö-
heren Maß von Verantwortlichkeit be-
schäftigt sind. 

 

Vc Fg. 3 
Meister mit langjähriger Bewährung in der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 2 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, so-
fern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abtei-
lungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in denen 
Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vc Fg. 4 
Maschinenmeister an großen und wichtigen Maschinenan-
lagen. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

Vc Fg. 5 
Gärtnermeister, sofern sie besonders schwierige Arbeitsbe-
reiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Arbeiter mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief beschäftigt werden. 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 2  
Gärtnermeisterinnen und Gärtner-
meister der E 8, die besonders 
schwierige Arbeitsbereiche zu beauf-
sichtigen haben, in denen Gärtnerin-
nen und Gärtner mit abgeschlossener 
Berufsausbildung beschäftigt werden, 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb%20FG%202


71 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der E 8 heraushebt, dass sie in einem 
besonders bedeutenden Arbeitsbe-
reich mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit auszuüben ist. 

Vc Fg. 6 
Gärtnermeister, die sich dadurch aus der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 4 herausheben, daß sie in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit beschäftigt sind. 

E 8 Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 2  
Gärtnermeisterinnen und Gärtner-
meister der E 8, die besonders 
schwierige Arbeitsbereiche zu beauf-
sichtigen haben, in denen Gärtnerin-
nen und Gärtner mit abgeschlossener 
Berufsausbildung beschäftigt werden, 
oder deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der E 8 heraushebt, dass sie in einem 
besonders bedeutenden Arbeitsbe-
reich mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit auszuüben ist. 

 

Vc Fg. 7 
Meister mit längjähriger Bewährung in der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 5 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, so-
fern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsich-
tigen haben, in denen Gärtnergehilfen oder Arbeiter mit 
gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief 
beschäftigt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vc Fg. 8 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 8 einzige Fg. 
Meisterinnen und Meister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

Vc Fg. 9 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Vergü-

Entfällt 
(Grund-

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Meister%20G%20VIb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

tungsgruppe VII Fallgruppe 2 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifver-
trags, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Hand-
werkern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich tätigen 
Arbeitern führen, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 2. 

merkmal 
E 6) 

Vc Fg. 10 
Maschinenmeister  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

Vc Fg. 11 
Gärtnermeister  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 4. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 8 einzige Fg. 
Meisterinnen und Meister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

Vc Fg. 12 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 5 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifver-
trages, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärt-
nergehilfen oder Arbeitern mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief führen,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 5 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, die sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes und große Selbständigkeit wesentlich 
aus der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 1 herausheben.  
Plus VGZ nach vier Jahren 

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der 9a Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
sowie durch große Selbstständigkeit 
wesentlich aus der E 9a Fg. 1 heraus-
hebt. 

 

Vb Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9b Fg. 1  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, die sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes und große Selbständigkeit wesentlich 
aus der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 2 herausheben. 
Plus VGZ nach vier Jahren  

Beschäftigte der 9a Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
sowie durch große Selbstständigkeit 
wesentlich aus der E 9a Fg. 1 heraus-
hebt. 

Vb Fg. 3 
Meister mit langjähriger Bewährung in der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 2 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, die 
sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgaben-
gebietes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Ver-
gütungsgruppe Vc Fallgruppe 3 herausheben.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 4 
Maschinenmeister, denen mindestens zwei Maschinenmeis-
ter der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 3 oder einer höhe-
ren Vergütungsgruppe durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 5 
Maschinenmeister, die sich durch den Umfang und die Be-
deutung ihres Aufgabengebietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 4 her-
ausheben.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 6 
Gärtnermeister, denen mehrere Gärtnermeister oder Meis-
ter, davon mindestens einer mit Tätigkeiten mindestens der 
Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 5, 6 oder 7, durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind oder die re-
gelmäßig vergleichbare Arbeitskräfte von Unternehmern 
einzusetzen und zu beaufsichtigen haben.  
Plus VGZ nach vier Jahren 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vb Fg. 7 
Gärtnermeister, die in einem besonders bedeutenden Ar-
beitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind und sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Vergütungsgruppe Vc Fallgrup-
pe 5 herausheben.  
Plus VGZ nach vier Jahren 

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9b Fg. 2  
Beschäftigte der 9a Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
sowie durch große Selbstständigkeit 
wesentlich aus der E 9a Fg. 2 heraus-
hebt. 

 

Vb Fg. 8 
Gärtnermeister, die in einem besonders bedeutenden Ar-
beitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind und sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Vergütungsgruppe Vc Fallgrup-
pe 6 herausheben.  
Plus VGZ nach vier Jahren 

„kleine“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte der 9a Fg. 2, deren Tä-
tigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
sowie durch große Selbstständigkeit 
wesentlich aus der E 9a Fg. 2 heraus-
hebt. 

 

Vb Fg. 9 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in 
denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind, nach 
vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fallgrup-
pe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 1  
Beschäftigte der E 8, die große Arbeits-
stätten (Bereiche, Werkstätten, Abtei-
lungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerkerinnen und 
Handwerker oder Facharbeiterinnen und 
Facharbeiter beschäftigt sind, oder an 
einer besonders wichtigen Arbeitsstätte 
mit einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind. 

Vb Fg. 10 
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbil-
dung, die sich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 1 
dadurch herausheben, daß sie an einer besonders wichti-
gen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind, 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 1  
Beschäftigte der E 8, die große Arbeits-
stätten (Bereiche, Werkstätten, Abtei-
lungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerkerinnen und 
Handwerker oder Facharbeiterinnen und 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 2. 

Facharbeiter beschäftigt sind, oder an 
einer besonders wichtigen Arbeitsstätte 
mit einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind. 

Vb Fg. 11 
Meister mit langjähriger Bewährung in der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 2 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrags, so-
fern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abtei-
lungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in denen 
Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind, nach sechs-
jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 12 
Maschinenmeister an großen und wichtigen Maschinenan-
lagen 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 4. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

Vb Fg. 13 
Gärtnermeister, sofern sie besonders schwierige Arbeitsbe-
reiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Arbeiter mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief beschäftigt werden,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 5. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 2  
Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister 
der E 8, die besonders schwierige Ar-
beitsbereiche zu beaufsichtigen haben, 
in denen Gärtnerinnen und Gärtner mit 
abgeschlossener Berufsausbildung be-
schäftigt werden, oder, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 8 heraushebt, 
dass sie in einem besonders bedeuten-
den Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß von Verantwortlichkeit auszuüben 
ist. 

Vb Fg. 14 
Gärtnermeister, die sich dadurch aus der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 4 herausheben, daß sie in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9a Fg. 2  
Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister 
der E 8, die besonders schwierige Ar-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

an Verantwortlichkeit beschäftigt sind,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 6. 

beitsbereiche zu beaufsichtigen haben, 
in denen Gärtnerinnen und Gärtner mit 
abgeschlossener Berufsausbildung be-
schäftigt werden, oder, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der E 8 heraushebt, 
dass sie in einem besonders bedeuten-
den Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß von Verantwortlichkeit auszuüben 
ist. 

Vb Fg. 15 
Meister mit langjähriger Bewährung in der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 5 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, so-
fern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsich-
tigen haben, in denen Gärtnergehilfen oder Arbeiter mit 
gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief 
beschäftigt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 7. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse  

IVb einzige Fg. 
Technische Angestellte mit besonders verantwortungsvoller 
Tätigkeit 
a) als Schichtführer in großen thermischen Kraftwerken, 

großen Heizkraftwerken oder großen Müllverbrennungs-
anlagen, die außerhalb der regulären Tagesarbeitszeit 
für den gesamten Betrieb allein verantwortlich sind, 

b) in großen E-Lastverteileranlagen, die in der Schicht für 
die Netzbetriebsführung allein verantwortlich sind, 

c) als Leiter von großen und vielschichtig strukturierten 
Instandsetzungsbereichen 

sowie sonstige technische Angestellte mit vergleichbarer 
Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe der Verantwortung ebenso zu bewerten ist, wie 
die Tätigkeiten nach Buchstaben a bis c.) 

„große“  
E 9 

Teil A Abschnitt II Ziffer 4 
E 9c einzige Fg. 
Meisterinnen und Meister mit beson-
ders verantwortungsvoller Tätigkeit als 
Leiterinnen oder Leiter von großen 
und vielschichtig strukturierten 
Instandsetzungsbereichen oder mit 
vergleichbarer Tätigkeit, die wegen 
der Schwierigkeit der Aufgaben und 
der Größe der Verantwortung ebenso 
zu bewerten ist. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Plus VGZ nach fünf Jahren 

 

XI.  Ärzte, Apotheker, Tierärzte, Zahnärzte 

 

II Fg. 1 
Ärzte. 

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

II Fg. 2 
Apotheker. 

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt I 
E 14 einzige Fg. 
Apothekerinnen und Apotheker mit 
entsprechender Tätigkeit. 

 

II Fg. 3 
Tierärzte. 

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt XXVIII 
E 14 einzige Fg. 
Tierärztinnen und Tierärzte 

 

II Fg. 4 
Zahnärzte. 

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

Ib Fg. 1 
Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit 

E 15 Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 Fg. 1 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
Fachzahnärztinnen und Fachzahnärz-
te mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Ib Fg. 5 
Ärzte außerhalb der Anstalten und Heime gemäß SR 2a, 
denen mindestens zwei Ärzte oder Zahnärzte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 14 Nicht mehr vereinbart. Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztin-
nen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Ib Fg. 6 
Ärzte als Leiter von Blutzentralen außerhalb der Anstalten 
und Heime gemäß SR 2a.  

E 15 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2aBAT
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Ib Fg. 7 
Ärzte nach fünfjähriger ärztlicher Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztin-
nen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Ib Fg. 8 
Apotheker als Leiter von Apotheken. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt I 
E 14 einzige Fg. 
Apothekerinnen und Apotheker mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

Ib Fg. 9 
Apotheker nach fünfjähriger Tätigkeit als Apotheker. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt I 
E 14 einzige Fg. 
Apothekerinnen und Apotheker mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

Ib Fg. 10 
Fachtierärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

E 15 Teil B Abschnitt XXVIII 
E 15 Fg. 1 
Fachtierärztinnen und Fachtierärzte 
mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Ib Fg. 11 
Tierärzte, denen mindestens zwei Tierärzte durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVIII 
E 14 einzige Fg. 
Tierärztinnen und Tierärzte. 

Ib Fg. 12 
Tierärzte nach fünfjähriger tierärztlicher Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVIII 
E 14 einzige Fg. 
Tierärztinnen und Tierärzte. 

Ib Fg. 13 
Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

E 15 Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 einzige Fg. 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
Fachzahnärztinnen und Fachzahnärz-
te mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Ib Fg. 15 
Zahnärzte außerhalb der Anstalten und Heime gemäß 
SR 2a, denen mindestens zwei Zahnärzte durch ausdrückli-

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztin-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002645#SR2aBAT
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

che Anordnung ständig unterstellt sind. nen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Ib Fg. 16 
Zahnärzte nach fünfjähriger zahnärztlicher Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 14 einzige Fg. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztin-
nen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Ia Fg. 1 
Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit  
nach achtjähriger ärztlicher Tätigkeit in Vergütungsgrup-
pe Ib. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 15) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 Fg. 1 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
Fachzahnärztinnen und Fachzahnärzte 
mit entsprechender Tätigkeit. 

Ia Fg. 5 
Ärzte, denen mindestens fünf Ärzte oder Zahnärzte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 15 Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 Fg. 2 
Ärztinnen und Ärzte, denen mindes-
tens fünf Ärztinnen oder Ärzte oder 
Zahnärztinnen oder Zahnärzte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

 

Ia Fg. 6 
Ärzte als Leiter von Blutzentralen außerhalb der Anstalten 
und Heime gemäß SR 2a  
nach vierjähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe Ib Fallgrup-
pe 6. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 15) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Ia Fg. 7 
Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens vier 
Apotheker durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 
 

E 15 Teil B Abschnitt I 
E 15 einzige Fg. 
Apothekerinnen und Apotheker als 
Leiterinnen oder Leiter von Apothe-
ken, denen mindestens vier Apotheke-
rinnen oder Apotheker durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

Ia Fg. 8 
Fachtierärzte mit entsprechender Tätigkeit 

Entfällt 
(Grund-

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVIII 
E 15 Fg. 1 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach achtjähriger tierärztlicher Tätigkeit in Vergütungsgrup-
pe Ib. 

merkmal 
E 15) 

Fachtierärztinnen und Fachtierärzte mit 
entsprechender Tätigkeit. 

Ia Fg. 9 
Tierärzte, denen mindestens fünf Tierärzte durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 15 Teil B Abschnitt XXVIII 
E 15 Fg. 2 
Tierärztinnen und Tierärzte, denen 
mindestens fünf Tierärztinnen oder 
Tierärzte durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

Ia Fg. 10 
Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit  
nach achtjähriger zahnärztlicher Tätigkeit in Vergütungs-
gruppe Ib. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 15) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 Fg. 1 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
Fachzahnärztinnen und Fachzahnärzte 
mit entsprechender Tätigkeit. 

Ia Fg. 12 
Zahnärzte, denen mindestens fünf Zahnärzte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 15 Teil B Abschnitt II Ziffer 1 
E 15 Fg. 3 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, denen 
mindestens fünf Zahnärztinnen oder 
Zahnärzte durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 

I Fg. 3 
Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens fünf 
Apotheker durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt Teil B Abschnitt I 
E 15 einzige Fg. 
Apothekerinnen und Apotheker als Lei-
terinnen oder Leiter von Apotheken, 
denen mindestens vier Apothekerinnen 
oder Apotheker durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
Oder  
Außertarifliche Vereinbarung 

 
XII.  Angestellte in medizinischen Hilfsberufen und medizinisch-technischen Berufen 

 
IX Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferinnen.  

E 2 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IX Fg. 2 
Angestellte in der Tätigkeit von Arzthelferinnen. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IX Fg. 3 
Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IX Fg. 4 
Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von Mas-
seuren und medizinischen Bademeistern. 
 

E 2 Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Mas-
seurinnen und medizinischen Bade-
meisterinnen sowie Masseuren und 
medizinischen Bademeistern. 

 

IX Fg. 5 
Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztlichen Helferinnen. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IX Fg. 6 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

IX Fg. 7 
Sektionsgehilfen, wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferinnen  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 2 
Angestellte in der Tätigkeit von Arzthelferinnen nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 3 
Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von HNO-
Audiologie-Assistentinnen und –
Assistenten. 

 

VIII Fg. 4 
Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIII Fg. 5 
Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Diät-
assistentinnen und Diätassistenten. 

 

VIII Fg. 6 
Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 7 
Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten. 
  

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Phy-
siotherapeutinnen und Physiothera-
peuten. 

 

VIII Fg. 8 
Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Lo-
gopädinnen und Logopäden mit staat-
licher Anerkennung. 

 

VIII Fg. 9 
Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von Mas-
seuren und medizinischen Bademeistern nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt  
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Mas-
seurinnen und medizinischen Bademeis-
terinnen sowie Masseuren und medizi-
nischen Bademeistern. 

VIII Fg. 10 
Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 13 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Orthoptistinnen und Orthoptisten. 

 

VIII Fg. 11 
Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztlichen Helferinnen 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt  
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 12 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung und entspre-

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

chender Tätigkeit. 

VIII Fg. 13 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 14 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
wenn sie als Angestellte beschäftigt sind, denen mindestens 
zwei Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 15 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
denen in nicht unerheblichem Umfange auch die Tätigkeiten 
eines Gesundheitsaufsehers übertragen sind. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 16  
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit mit 
einer Handwerker- oder Facharbeiterausbildung, wenn sie 
als Angestellte beschäftigt sind. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 17 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
nach einjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit, wenn sie als 
Angestellte beschäftigt sind. 

Entfällt  
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 18 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach Ablegen der Prüfung. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII Fg. 19 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 20 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechen-
der Tätigkeit. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 5 einzige Fg. 
Masseurinnen und medizinische Ba-
demeisterinnen sowie Masseure und 
medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

 

VIII Fg. 21 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 

E 3 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

VIII Fg. 22 
Sektionsgehilfen nach einjähriger Bewährung in dieser Tä-
tigkeit, wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIII Fg. 23 
Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen nach dreijäh-
riger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von HNO-
Audiologie-Assistentinnen und –
Assistenten. 

VII Fg. 2 
Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten. 

VII Fg. 3 
Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätas-
sistentinnen und Diätassistenten. 

VII Fg. 4 
Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Physio-
therapeutinnen und Physiotherapeuten. 

VII Fg. 5 
Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Logo-
pädinnen und Logopäden mit staatlicher 
Anerkennung. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VII Fg. 6 
Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 13 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthop-
tistinnen und Orthoptisten. 

VII Fg. 7 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung und schwierigen 
Aufgaben.  

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 8 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 9 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und schwierigen Auf-
gaben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 10 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 11 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach erlangter staatlicher An-
erkennung bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbil-
dung.  

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 7 einzige Fg. 
HNO-Audiologie-Assistentinnen und -
Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 12 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung. 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 7 einzige Fg. 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 13 
Dermoplastiker (Moulageure) mit entsprechender Tätigkeit. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

VII Fg. 14 
Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte ständi-

E 5 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ge Vertreter von Leitern des technischen Betriebes von De-
sinfektionsanstalten, denen mindestens neun Desinfektoren 
mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

VII Fg. 15 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VII Fg. 16 
Desinfektoren mit Prüfung, die in nicht unerheblichem Um-
fange Aufsichtstätigkeit bei Begasungen mit hochgiftigen 
Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land 
in Gebäuden, Silos, Containern und Waggons ausüben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VII Fg. 17 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe 14 oder 15 nach dreijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VII Fg. 18 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung. 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 

VII Fg. 19 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegen 
der Prüfung. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 20 
Krankengymnasten während der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach erlangter staatlicher Erlaubnis. 
 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 7 einzige Fg. 
Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 21 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 7 einzige Fg. 
Logopädinnen und  Logopäden mit 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder medizinischen Akademien mit Prüfung während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung.  

staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit. 

VII Fg. 22 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseu-
re, Masseure und medizinische Bademeister oder Angestell-
te in der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 5 Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

 

VII Fg. 23 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen,  
nach sechsmonatiger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 24 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 25 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechen-
der Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die 
mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

VII Fg. 26 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechen-
der Tätigkeit  
nach zweieinhalbjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 5 einzige Fg. 
Masseurinnen und medizinische Bade-
meisterinnen sowie Masseure und me-
dizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

VII Fg. 27 
Medizinisch-technische Assistentinnen während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter staatli-
cher Erlaubnis.  

E 5 Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 10 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte medizinisch-
technische Assistentinnen und Assisten-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 ten sowie Zytologisch-technische Assis-
tentinnen und Assistenten mit jeweils 
entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 28 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 
nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 29 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung. 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
E 7 einzige Fg. 
Orthoptistinnen und Orthoptisten mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
und entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 30 
Pharmazeutisch-technische Assistenten während der ersten 
sechs Monate der Berufsausbildung nach erlangter staatli-
cher Erlaubnis. 

E 5 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 15  
E 7 einzige Fg. 
Pharmazeutisch-technische Assistentin-
nen und Assistenten mit staatlicher Er-
laubnis und entsprechender Tätigkeit. 

VII Fg. 31 
Präparatoren mit entsprechender Tätigkeit. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

VII Fg. 32 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung während der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach Ablegen der Prüfung. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

VII Fg. 33 
Sektionsgehilfen, die in nicht unerheblichem Umfange auch 
Präparatorentätigkeiten ausüben und denen mindestens 
zwei Sektionsgehilfen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VII Fg. 34 Entfällt Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

(Grund-
merkmal 
E 3) 

Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII Fg. 35 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 

E 5 Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 6 einzige Fg. 
Zahntechnikerinnen und Zahntechni-
ker mit entsprechender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 1 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung in Arzneimittel-
ausgabestellen, denen mindestens drei Apothekenhelferin-
nen oder Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelfe-
rinnen durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind.  

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb Fg. 2 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 7  
nach vierjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des  
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb Fg. 3 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 9 nach vierjähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb Fg. 4 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 5 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 7 einzige Fg. 
HNO-Audiologie-Assistentinnen und -
Assistenten mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 6 E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 6  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

VIb Fg. 7 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 7 einzige Fg. 
Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 8 
Dermoplistiker (Moulageure)  
nach einjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Teil B Abschnitt XV 

VIb Fg. 9 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen Be-
triebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens neun 
Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 10 
Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte ständi-
ge Vertreter von Leitern des technischen Betriebes von De-
sinfektionsanstalten, in denen mindestens 18 Desinfektoren 
mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 11 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 14, 15 oder 16 nach dreijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 12 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
50 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 

VIb Fg. 13 E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in 
denen durchschnittlich mindestens 200 Diätvollportionen 
täglich hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung 
bestellt sind. 

E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
Ggfs. auch  
Teil B Abschnitt XI Zifer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

VIb Fg. 14 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Diätkü-
chenleiterin (§ 19 RdErl. RuPr MdI vom 5. April 1937), die 
als Diätküchenleiterinnen tätig sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
Ggfs. auch  
Teil B Abschnitt XI Zifer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

VIb Fg. 15 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 16 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Anerkennung.  

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentin-
nen und Diätassistenten mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 17 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Auf-
gaben im gesamten Aufgabenbereich eines Gesundheits-
aufsehers erfüllen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIb Fg. 18 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb Fg. 19 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, die in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 20 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatlicher 
Erlaubnis. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 7 einzige Fg. 
Physiotherapeutinnen und Physiothe-
rapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 21 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 22 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 7 einzige Fg. 
Logopädinnen und Logopäden mit 
staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens vier Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte 
in der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medi-
zinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIb Fg. 24 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseu-
re, Masseure und medizinische Bademeister oder Angestell-
te in der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind und die überwiegend schwierige 
Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 23 
oder 25 erfüllen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

VIb Fg. 25 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 22, 23 
oder 25 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 9 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die 
mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

VIb Fg. 26 
Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 10  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 27 
Medizinisch technische Gehilfinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Erlaubnis. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VIb Fg. 28 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 
nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben im Sinne der Fallgruppe 26 erfüllen, soweit diese 
nicht den medizinisch-technischen Assistentinnen vorbehal-
ten sind, und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 
nach vierjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

E 6 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VIb Fg. 29 E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 13   

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2025
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2022
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2025
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

VIb Fg. 30 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
E 7 einzige Fg. 
Orthoptistinnen und Orthoptisten mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung und entsprechender Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 31 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 15  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

VIb Fg. 32 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach er-
langter staatlicher Erlaubnis. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 15  
E 7 einzige Fg. 
Pharmazeutisch-technische Assisten-
tinnen und Assistenten mit staatlicher 
Erlaubnis und entsprechender Tätig-
keit. 

 

VIb Fg. 33 
Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV  

VIb Fg. 34 
Präparatoren, die in nicht unerheblichem Umfange schwie-
rige Aufgaben erfüllen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV  

VIb Fg. 35 
Präparatoren mit entsprechender Tätigkeit 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

VIb Fg. 36 E 6 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegen der Prü-
fung. 

VIb Fg. 37 
Sektionsgehilfen in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 33  
nach sechsjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

VIb Fg. 38 
Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens fünf zahnärztliche 
Helferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztli-
chen Helferinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb Fg. 39 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 6 Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

VIb Fg. 40 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 35 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 6 einzige Fg. 
Zahntechnikerinnen und Zahntechniker 
mit entsprechender Tätigkeit. 

Vc Fg. 1 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung, die überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 4 erfüllen.  

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

Vc Fg. 2 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung in Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2033
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VII%20FG%2035
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

tungsgruppe VIb Fallgruppe 4  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

len. 

Vc Fg. 3 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung, die 
überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 6 erfüllen. 

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

Vc Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 6 
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 5 
Dermoplastiker (Moulageure)  
nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

Vc Fg. 6 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen Be-
triebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 18 
Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

Vc Fg. 7 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 9 oder 10 nach dreijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Lohngruppenverzeichnisse 

Vc Fg. 8 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
200 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
Ggfs. auch  
Teil B Abschnitt XI Zifer 20 
E 9b einzige Fg. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%204
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2010
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vc Fg. 9 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in 
denen durchschnittlich mindestens 400 Diätvollportionen 
täglich hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung 
bestellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
 

Vc Fg. 10 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Anerkennung, die überwie-
gend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 15 erfüllen. 

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

Vc Fg. 11 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 12, 13, 14 oder 
15 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
Ggfs. auch  
Teil B Abschnitt XI Zifer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 12 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung 
nach sechsjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2014
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Tätigkeit. 

Vc Fg. 13 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vc Fg. 14 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegen 
der Prüfung, die überwiegend schwierige Aufgaben im Sin-
ne der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 17 erfüllen. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vc Fg. 15 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe VIb Fallgruppe 17 nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vc Fg. 16 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatlicher 
Erlaubnis, die überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne 
der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 19 erfüllen.  

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen 

 

Vc Fg. 17 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 19  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 18 
Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich aner-
kannten Lehranstalten für Masseure oder für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vc Fg. 19 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 8  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2019
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2019


99 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung, die überwiegend schwierige 
Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fallgrup-
pe 21 erfüllen. 

Aufgaben erfüllen. 

Vc Fg. 20 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 21  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 8  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 21 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens acht Masseu-
re, Masseure und medizinische Bademeister oder Angestell-
te in der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.  

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
 

Vc Fg. 22 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 23 oder 
24 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vc Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die als 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Mas-
seure oder für Masseure und medizinische Bademeister 
eingesetzt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vc Fg. 24 
Medizinisch technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach er-
langter staatlicher Erlaubnis, die in nicht unerheblichen Um-

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 10  
E 9b Fg. 2  
Beschäftigte der E 7, die mindestens 
zur Hälfte eine oder mehrere der fol-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

fange eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: genden Aufgaben erfüllen: 
 

Vc Fg. 25 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 26 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 10  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 26 
Medizinisch technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit nach sechsjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 10 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich geprüfte medizinisch-
technische Assistentinnen und Assisten-
ten sowie Zytologisch-technische Assis-
tentinnen und Assistenten mit jeweils 
entsprechender Tätigkeit. 

Vc Fg. 27 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung, die überwiegend schwierige 
Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fallgrup-
pe 29 erfüllen.  

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

 

Vc Fg. 28 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 29  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 13 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

Vc Fg. 29 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 31 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 15  
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die mindestens zu 
einem Viertel schwierige Aufgaben erfül-
len. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2026
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2029
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2029
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2029
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2031


101 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vc Fg. 30 
Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren, davon 
mindestens einer mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 34, durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

Vc Fg. 31 
Präparatoren in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 33 oder 34  
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

Vc Fg. 32 
Präparatoren, die in nicht unerheblichem Umfange schwie-
rige Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 34 erfüllen und mindestens zu einem Drittel ihrer 
Gesamttätigkeit selbständig Demonstrationen im Hörsaal 
vorbereiten und bei der Durchführung mitwirken. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 

Vc Fg. 33 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, die im 
gesamten Aufgabenbereich eines Seehafengesundheits-
aufsehers in nicht unerheblichem Umfange besonders 
schwierige Aufgaben erfüllen. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

Vc Fg. 34 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 

Vc Fg. 35 
Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens zehn zahnärztli-
che Helferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit von zahn-
ärztlichen Helferinnen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vc Fg. 36 
Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 8 Fg. 2  
Zahntechnikermeisterinnen und Zahn-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

technikermeister mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Vc Fg. 37 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechenden 
Tätigkeiten, die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Pro-
thetik erfordern, oder die Epithesen herstellen  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 8 Fg. 1  
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeiten 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen 
Prothetik erfordern, oder die Epithesen 
herstellen 

Vc Fg. 38 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 39 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 1 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 1  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 2 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Lehrkräfte an Lehr-
anstalten für Audiometristen eingesetzt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
 

Vb Fg. 3 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Hilfskräfte bei wis-
senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräf-
te bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Vb Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Be-

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

schäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

organisatorischen Einheit. 

Vb Fg. 5 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 3  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 6 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, 
die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
Beschäftigungstherapie eingesetzt sind.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vb Fg. 7 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 6  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Lohngruppenverzeichnisse 

Vb Fg. 8 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
400 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vb Fg. 9 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung sowie mit 
zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit 
entsprechender Tätigkeit. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7 mit Fortbildung 
zur Ernährungsberaterin oder zum 
Ernährungsberater oder mit vergleich-
barer Fortbildung (z.B. 
Diabetesberaterin/ Diabetesberater) 
und entsprechender Tätigkeit. 

 

Vb Fg. 10 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diät-
assistentinnen eingesetzt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

qualifikation. 

Vb Fg. 11 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 8, 9 oder 10  
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 7 einzige Fg. 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen 
und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. Ggfs. auch  
Teil B Abschnitt XI Zifer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 12 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vb Fg. 13 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe Vc Fallgruppe 14  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart 
 

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vb Fg. 14 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Krankengymnasten oder Angestellte in der 
Tätigkeit von Krankengymnasten durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
 

Vb Fg. 15 
Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich aner-
kannten Lehranstalten für Krankengymnasten eingesetzt 
sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

qualifikation.  

Vb Fg. 16 
Krankengymnasten, die als Erste Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Masseure oder für Masseure 
und medizinische Bademeister eingesetzt sind.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

Vb Fg. 17 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vc Fallgruppe 16 oder 18  
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 16 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vb Fg. 18 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 19  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 19 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Lehr-
kräfte an Lehranstalten für Logopäden eingesetzt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vb Fg. 20 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräf-
te bei wissenschaftlichen Forschungs-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

chender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

aufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

Vb Fg. 21 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 21 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
 

Vb Fg. 22 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die als 
Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
Masseure und medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

Vb Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 23  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vb Fg. 24 
Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei medizinisch-technische 
Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen oder 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
 

Vb Fg. 25 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 24 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 10   
E 9b Fg. 2  
Beschäftigte der E 7, die mindestens zur 
Hälfte eine oder mehrere der folgenden 
Aufgaben erfüllen: 

Vb Fg. 26 „große“  Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Medizinisch technische Assistentinnen, die als Lehrkräfte an 
staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinisch-
technische Assistentinnen eingesetzt sind. 

E 9 Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation.  

Vb Fg. 27 
Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 10 E  
9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräf-
te bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Vb Fg. 28 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens zwei Orthoptistinnen 
oder Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vb Fg. 29 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 27  
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7, die schwierige 
Aufgaben erfüllen. 

Vb Fg. 30 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Lehr-
kräfte an Lehranstalten für Orthoptistinnen eingesetzt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation.  

Vb Fg. 31 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräf-
te bei wissenschaftlichen Forschungs-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

chender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

aufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

Vb Fg. 32 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei pharmazeutisch-
technische Assistenten oder Apothekenhelferinnen mit Tä-
tigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VII durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vb Fg. 33 
Pharmazeutisch-technische Assistenten, die als Lehrkräfte 
an staatlich anerkannten Lehranstalten für pharmazeuti-
sche-technische Assistenten eingesetzt sind 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

Vb Fg. 34 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 15 
E 9b Fg. 1 
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräf-
te bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Vb Fg. 35 
Präparatoren in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 30 oder 32  
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8)  

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV  

Vb Fg. 36 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegen der Prü-
fung, die überwiegend besonders schwierige Aufgaben im 
Sinne der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 33 erfüllen.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 

Vb Fg. 37 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im Länderbereich 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

pe Vc Fallgruppe 33 nach dreijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 

E 8) 

Vb Fg. 38 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung und entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungs-
gruppe VIb Fallgruppe 39 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 

Vb Fg. 39 
Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, die 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, 
oder die Epithesen herstellen nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit nach der Meisterprüfung. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 19  
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte der E 8 Fg. 2, deren Tätig-
keiten Kenntnisse in der kieferchirurgi-
schen Prothetik erfordern, oder die Epi-
thesen herstellen. 

Vb Fg. 40 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung und entsprechender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt 19  
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6 oder der E 8 Fg. 
2, die als Hilfskräfte bei wissenschaft-
lichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verant-
wortlichkeit tätig sind. 

 

Vb Fg. 41 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung an Universitätskliniken, denen die handwerkliche Un-
terweisung von Studenten in zahntechnischen Arbeiten ob-
liegt. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart 
 

Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

Vb Fg. 42 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung  
nach fünfjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 37. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 19 
E 8 Fg. 1  
Beschäftigte der E 6, deren Tätigkeiten 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen 
Prothetik erfordern, oder die Epithesen 
herstellen. 

IVb Fg. 1 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Erste Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Audiometristen eingesetzt sind.  

Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 2 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vb Fallgruppe 2 oder 3  
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 7 
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräfte 
bei wissenschaftlichen Forschungsauf-
gaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

IVb Fg. 3 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, 
die als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstal-
ten für Beschäftigungstherapie eingesetzt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 4 oder 
6 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Oder 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation.  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVb Fg. 5 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als Ers-
te Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
Diätassistentinnen eingesetzt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 6 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 8, 9 oder 10 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20 
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 5 
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte der E 7 mit Fortbildung zur 
Ernährungsberaterin oder zum Ernäh-
rungsberater oder mit vergleichbarer 
Fortbildung (z.B. Diabetesberaterin/ 
Diabetesberater) und entsprechender 
Tätigkeit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 

IVb Fg. 7 
Leitende Krankengymnasten, denen mindestens 16 Kran-
kengymnasten oder Angestellte in der Tätigkeit von Kran-
kengymnasten durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

großen organisatorischen Einheit. 

IVb Fg. 8 
Krankengymnasten, die als Erste Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Krankengymnasten einge-
setzt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 9 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vb Fallgruppe 14, 15 oder 16  
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 10 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Erste 
Lehrkräfte an Lehranstalten für Logopäden eingesetzt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 11 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 19 oder 20  
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten.  

„große“  
E 9) 

E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 8 
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräfte 
bei wissenschaftlichen Forschungsauf-
gaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

IVb Fg. 12 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 22  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 13 
Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, denen 
mindestens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, me-
dizinisch-technische Gehilfinnen oder sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 
großen organisatorischen Einheit. 

IVb Fg. 14 
Medizinisch-technische Assistentinnen, die als Erste Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizi-
nisch-technische Assistentinnen eingesetzt sind.  

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 15 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 24, 26 oder 27 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. „große“  
E 9) 

organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 10  
E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräfte 
bei wissenschaftlichen Forschungsauf-
gaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

IVb Fg. 16 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Erste 
Lehrkräfte an Lehranstalten für Orthoptistinnen eingesetzt 
sind.  

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 17 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 28, 30 oder 31  
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 13  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

E 9b Fg. 1  
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräfte 
bei wissenschaftlichen Forschungsauf-
gaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

IVb Fg. 18 
Pharmazeutisch-technische Assistentin, die als Erste Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Pharma-
zeutisch-technische Assistenten eingesetzt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVb Fg. 19 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 32, 33 oder 34 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
Je nach Qualifikation, in der Regel min-
destens 
E 10 einzige Fg. 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatz-
qualifikation. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 15 
E 9b Fg. 1 
Beschäftigte der E 7, die als Hilfskräfte 
bei wissenschaftlichen Forschungsauf-
gaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

IVb Fg. 20 
Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe Vb Fallgruppe 36 nach dreijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im Länderbereich 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVb Fg. 21 
Zahntechnikermeister, denen mindestens 16 Zahntechni-
kermeister oder Zahntechniker durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder  
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 
großen organisatorischen Einheit. 

IVb Fg. 22 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgrup-
pe 38 oder 40  
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 9b einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren 
organisatorischen Einheit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt 19  
E 9b einzige Fg. 
Beschäftigte der E 6 oder der E 8 Fg. 2, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit 
tätig sind. 

IVa Fg. 1 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 1  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) 
 

Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 2 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 3  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 3 Entfällt Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20Vb%20FG%2038
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20Vb%20FG%2040
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb%20FG%203


117 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 5  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

(Grund-
merkmal 
E 10) 

E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 4 
Leitende Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 7  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 
großen organisatorischen Einheit. 

IVa Fg. 5 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe IVb Fallgruppe 8  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 6 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 10  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21  
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 7 
Leitende medizinisch-technische Assistentinnen in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 13  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder 
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

großen organisatorischen Einheit. 

IVa Fg. 8 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 14 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 9 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 16  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 10 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 18 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 21 
E 11 Fg. 2  
Beschäftigte der E 10 als stellvertreten-
de Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbe-
reichsleiter einer Schule. 

IVa Fg. 11 
Zahntechnikermeister in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe IVb Fallgruppe 21  
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 10 Fg. 1  
Leiterinnen und Leiter einer größeren 
organisatorischen Einheit. 
Oder  
Teil B Abschnitt XI Ziffer 20  
E 11 einzige Fg. 
Leiterinnen und Leiter einer besonders 
großen organisatorischen Einheit. 

 
XIII. Angestellte im Sparkassendienst 

 

X einzige Fg. 
Angestellte im Sparkassendienst mit vorwiegend mechani-
scher Tätigkeit, … 

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20IVb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IX Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst mit einfacheren Arbeiten, 
… 

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

IX Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst mit Tätigkeiten der Vergü-
tungsgruppe X  
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe X. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Teil B Abschnitt XXV  
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

IXa einzige Fg. 
Angestellte im Sparkassendienst mit Tätigkeiten der Vergü-
tungsgruppe IX Fallgruppe 1  
nach einjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IX. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart  Teil B Abschnitt XXV  
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

VIII Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst mit schwierigerer Tätigkeit, 
z.B. … 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 3 einzige Fg. 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Entgeltgruppe 2 heraus-
hebt, dass sie eine eingehende fachli-
che Einarbeitung erfordert. 

VIII Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Fallgruppe 1 heraushebt, daß sie mindestens 
zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

E 3 Teil B Abschnitt XXV  
E 4 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 3 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

 

VIII Fg. 3 
Kassenboten mit besonderer Verantwortung, z.B. wenn sie 
in größerem Umfang mit Wechselinkasso beauftragt sind 
oder häufiger größere Geldbeträge oder sonstige größere 
Werte entgegenzunehmen haben. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  
 

Tätigkeit entfallen 

VIII Fg. 4 
Geldzähler nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 2) 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 

E 5 Teil B Abschnitt XXV  
E 5 Fg. 2 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20X
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Fachkenntnisse erfordert. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründli-
che Fachkenntnisse erfordert 

VII Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 

E 5 Teil B Abschnitt XXV  
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert, sowie Beschäf-
tigte der E 5 Fg. 2, deren Tätigkeit 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert 

 

VII Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 1 heraus-
hebt, daß sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fach-
kenntnisse erfordert, nach zweijähriger Bewährung in Ver-
gütungsgruppe VIII Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 4 Fg. 1 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der E 3 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Viertel gründliche 
Fachkenntnisse erfordert. 

VII Fg. 4 
Kassierer mit einfachsten Kassengeschäften. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

VIb Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem 
Fünftel selbständige Leistungen erfordert.  

E 6 Teil B Abschnitt XXV  
E 7 Fg. 1 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit mindestens zu einem Fünftel 
selbstständige Leistungen erfordert. 

 

VIb Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst mit Tätigkeiten in der Kun-
denbedienung, die gründliche und vielseitige Fachkenntnis-
se und mindestens zu einem Viertel selbständige Leistun-
gen erfordern. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

VIb Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse erfordert,  
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1, deren Tätig-
keit gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte 
der E 5 Fg. 2, deren Tätigkeit vielseitige 
Fachkenntnisse erfordert. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIb Fg. 4 
Angestellte in Kassen mit on-line-Verfahren als Terminal-
kassierer. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

VIb Fg. 5 
Kassierer. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

VIb Fg. 6 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VII oder 
b) ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe VII und mindestens zwei Angestellte mit Tätig-
keiten der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 8 Fg. 3 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Leitung von Gruppen 
übertragen ist. 

Vc Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem 
Drittel selbständige Leistungen erfordert. 

E 8 Teil B Abschnitt XXV  
E 8 Fg. 1 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit mindestens zu einem Drittel 
selbstständige Leistungen erfordert. 

 
 

Vc Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 
erfordert. 

E 8 Teil B Abschnitt XXV  
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit selbstständige Leistungen er-
fordert. 

 

Vc Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst mit Tätigkeiten in der Kun-
denbedienung, die gründliche und vielseitige Fachkenntnis-
se und mindestens zu einem Viertel selbständige Leistun-
gen erfordern, 
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Nicht mehr vereinbart  
 

Teil B Abschnitt XXV  
E 7 Fg. 2 
Beschäftigte in der Kundenbedienung, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und mindestens zu 
einem Fünftel selbständige Leistungen 
erfordert. 

Vc Fg. 4 
Angestellte in Kassen mit on-line-Verfahren als Terminal-
kassierer mit größerem Kassenverkehr. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vc Fg. 5 E 8 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Kassierer mit größerem Kassenverkehr. Teils B Abschnitt XXV  

Vc Fg. 6 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens drei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VII oder 
b) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VII und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 8 Fg. 3 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Leitung von Gruppen 
übertragen ist.  
 

Vc Fg. 7 
Leiter von Einmanngeschäftsstellen, in denen im allgemei-
nen Kassen- und standardisierte Mengengeschäfte bearbei-
tet werden. 

E 8 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vb Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründli-
che, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leis-
tungen erfordert, z.B. als Kundenberater, als Sacharbeiter 
im Kredit- oder Wertpapiergeschäft, in der Innenrevision, für 
Personalangelegenheiten. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9a Fg. 2 
Beschäftigte in der Kundenberatung, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und selbstständige 
Leistungen erfordert. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, 
umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 

Vb Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Fallgruppe 1 heraushebt, daß sie mindestens 
zu einem Drittel besonders verantwortungsvoll ist, z.B. als 
Sachbearbeiter im Kreditgeschäft für schwierige Kredite 
sowie bei besonders verantwortlicher Tätigkeit als Kunden-
berater oder im Wertpapiergeschäft oder in der Innenrevisi-
on bei schwierigen Revisionen oder Teilrevisionen. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, 
umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 3 
Beschäftigte in der Kundenberatung, 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der E 
9a Fg. 2 heraushebt, dass sie höhere 
Anforderungen als im standardisierten 
Mengengeschäft stellt und damit gegen-
über den in der E 9a Fg. 2 geforderten 
gründlichen und vielseitigen Fachkennt-
nissen gründliche, umfassende Fach-
kenntnisse erfordert und mindestens zu 
einem Drittel besonders verantwor-
tungsvoll ist. 

Vb Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 
erfordert,  
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 9a Fg. 1 
Beschäftigte der E 6 Fg. 1, deren Tätig-
keit selbstständige Leistungen erfordert. 
 

Vb Fg. 4 
Angestellte in Kassen mit on-line-Verfahren als Terminal-
kassier mit umfangreichem Kassenverkehr. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vb Fg. 5 
Kassierer, die auch den Geldverkehr mit den Zentralkassen 
sowie den Geldausgleich mit den Schalterkassen der 
Hauptstelle oder mit Geschäftsstellen zu bewirken haben. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vb Fg. 6 
Kassierer mit umfangreichem Kassenverkehr. 
  

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vb Fg. 7 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe VIb und mindestens zwei Angestellte mit Tä-
tigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXV 
E 9a Fg. 3 
Beschäftigte der E 8 Fg. 3, denen 
mind. zwei Beschäftigte mind. der E 6 
oder mind. eine Beschäftigte oder ein 
Beschäftigter mind. der E 6 und mind. 
zwei Beschäftigte mind. der E 3 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig un-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

terstellt sind. 

Vb Fg. 9 
Geschäftsstellenleiter. 
 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

Vb Fg. 10 
Geschäftsstellenleiter mit umfangreichem oder schwierigem 
Geschäftsverkehr. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

Vb Fg. 11 
Abteilungsleiter, denen 
a) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe VIb und mindestens zwei Angestellte mit Tä-
tigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9c Fg. 4 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Leitung einer Abteilung, 
eines Bereichs oder einer vergleichba-
ren strukturellen Einheit übertragen ist. 

IVb Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1 heraus-
hebt, daß sie besonders verantwortungsvoll ist, z.B. als 
Sachbearbeiter im Kreditgeschäft für schwierige Kredite 
sowie bei besonders verantwortungsvoller Tätigkeit als 
Kundenberater oder im Wertpapiergeschäft oder in der In-
nenrevision bei schwierigen Revisionen oder Teilrevisionen.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9c Fg. 1 
Beschäftigte der E 9b Fg. 1 oder 2, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der der E 
9b Fg. 1 oder 2 heraushebt, dass sie 
besonders verantwortungsvoll ist. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XXV  
E 9c Fg. 2 
Beschäftigte in der Kundenberatung, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der E 
9a Fg. 2 heraushebt, dass sie höhere 
Anforderungen als im standardisierten 
Mengengeschäft stellt und damit gegen-
über den in der E 9a Fg. 2 geforderten 
gründlichen und vielseitigen Fachkennt-
nissen gründliche, umfassende Fach-
kenntnisse erfordert und besonders ve-
rantwortungsvoll ist. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVb Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1 heraus-
hebt, daß sie mindestens zu einem Drittel besonders 
veranwortungsvoll ist, z.B. als Sachbearbeiter im Kreditge-
schäft für schwierige Kredite sowie bei besonders verant-
wortungsvoller Tätigkeit als Kundenberater oder im Wertpa-
piergeschäft oder in der Innenrevision bei schwierigen Revi-
sionen oder Teilrevisionen, 
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 2 
Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, 
umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 3 
Beschäftigte in der Kundenberatung, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der E 
9a Fg. 2 heraushebt, dass sie höhere 
Anforderungen als im standardisierten 
Mengengeschäft stellt und damit gegen-
über den in der E 9a Fg. 2 geforderten 
gründlichen und vielseitigen Fachkennt-
nissen gründliche, umfassende Fach-
kenntnisse erfordert und mindestens zu 
einem Drittel besonders verantwor-
tungsvoll ist. 

IVb Fg. 3 
Kassierer, die ausschließlich oder überwiegend den Geld-
verkehr mit den Zentralkassen sowie täglich den Geldaus-
gleich mit mindestens 20 Schalterkassen der Hauptstelle 
oder Geschäftsstellen zu bewirken haben. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

IVb Fg. 4 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und ein Angestellter mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXV  
E 9c Fg. 5 
Beschäftigte der E 8 Fg. 3, denen 
mind. eine Beschäftigte oder ein Be-
schäftigter mind. der E 9a und mind. 
eine Beschäftigte oder ein Beschäftig-
ter mind. der E 6 oder mind. eine Be-
schäftigte oder ein Beschäftigter mind. 
der E 9a und mind. zwei Beschäftigte 
mind der E 3 durch ausdrückliche An-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ordnung ständig unterstellt sind. 

IVb Fg. 5 
Geschäftsstellenleiter mit umfangreichem und schwierigem 
Geschäftsverkehr 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

IVb Fg. 6 
Geschäftsstellenleiter, denen mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb und 
mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der 
Vergütungsgruppe VIII durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9b Fg. 4 
Leiterinnen oder Leiter von Geschäfts-
stellen, denen mindestens drei Beschäf-
tigte durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 

IVb Fg. 7 
Geschäftsstellenleiter mit umfangreichem oder schwierigem 
Geschäftsverkehr,  
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fall-
gruppe 10. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

IVb Fg. 8 
Abteilungsleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und ein Angestellter mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 9c Fg. 4 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Leitung einer Abteilung, 
eines Bereichs oder einer vergleichba-
ren strukturellen Einheit übertragen ist. 

IVa Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich min-
destens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1 
heraushebt, z.B. im Kreditgeschäft für besonders schwierige 
Kredite oder bei größeren Krediten im Geschäftskreditbe-
reich, wenn an die Bearbeitung einschließlich der Auswer-
tung und Beurteilung der Kreditnehmerbilanzen erhöhte 
Anforderungen zu stellen sind, sowie als Kundenberater für 
vermögende Kunden oder für bedeutende Firmenkunden, 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 10 Fg. 1 
Beschäftigte der E 9c, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der E 9c heraushebt. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

wenn die Beratung und Betreuung dieser Kunden an den 
Angestellten erhöhte Anforderungen stellt oder in der Innen-
revision bei besonders schwierigen Revisionen oder Teilre-
visionen.  

IVa Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 1 heraushebt, z.B. im Kreditge-
schäft für besonders schwierige Kredite oder bei größeren 
Krediten im Geschäftskreditbereich, wenn an die Bearbei-
tung einschließlich der Auswertung und Beurteilung der 
Kreditnehmerbilanzen erhöhte Anforderungen zu stellen 
sind, sowie als Kundenberater für vermögende Kunden oder 
für bedeutende Firmenkunden, wenn die Beratung und Be-
treuung dieser Kunden an den Angestellten erhöhte Anfor-
derungen stellt oder in der Innenrevision bei besonders 
schwierigen Revisionen oder Teilrevisionen. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 11 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 9c, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der E 9c heraushebt. 

IVa Fg. 3 
Kassierer, die ausschließlich oder überwiegend den Geld-
verkehr mit den Zentralkassen sowie täglich den Geldaus-
gleich mit mindestens 50 Schalterkassen der Hauptstelle 
oder Geschäftsstellen zu bewirken haben. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV  

IVa Fg. 4 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und ein Angestellter mit Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 10 Fg. 2 
Beschäftigte der E 8 Fg. 3 oder der E 9c 
Fg. 4, denen mind. eine Beschäftigte 
oder ein Beschäftigter mind. der E 9c 
und mind. eine Beschäftigte oder eine 
Beschäftigte oder ein Beschäftigter 
mind. der E 6 oder mind. eine Beschäf-
tigte oder ein Beschäftigter mind. der E 
9c und mind. zwei Beschäftigte mind. 
der E 3 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20IVb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

IVa Fg. 5 
Geschäftsstellenleiter, mit besonders umfangreichem und 
mindestens zu einem Drittel besonders schwierigem Ge-
schäftsverkehr. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

IVa Fg. 6 
Geschäftsstellenleiter, denen 
a) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII oder 
b) ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe Vb und mindestens zwei Angestellte mit Tätig-
keiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

IVa Fg. 7 
Abteilungsleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und mindestens ein Angestellter 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII oder 
c) als Leiter der Innenrevision mindestens ein Angestellter 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe Vb 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 10 Fg. 2 
Beschäftigte der E 8 Fg. 3 oder der E 9c 
Fg. 4, denen mind. eine Beschäftigte 
oder ein Beschäftigter mind. der E 9c 
und mind. eine Beschäftigte oder eine 
Beschäftigte oder ein Beschäftigter 
mind. der E 6 oder mind. eine Beschäf-
tigte oder ein Beschäftigter mind. der E 
9c und mind. zwei Beschäftigte mind. 
der E 3 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

IVa Fg. 8 
Ausdrücklich bestellte ständige Vertreter eines in Vergü-
tungsgruppe III eingruppierten Gruppen-, Geschäftsstellen- 
oder Abteilungsleiters. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

III Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich min-
destens zu einem Drittel durch das Maß der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Vergütungsgrup-
pe IVa Fallgruppe 2 heraushebt.  

E 11 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 11 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 9c, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der E 9c heraushebt. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20Vb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

III Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 2 heraushebt. 

E 12 Teil B Abschnitt XXV  
E 12 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 11, deren Tätigkeit 
sich durch das Maß der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus 
der E 11 heraushebt. 

 

III Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 1 heraushebt, z.B. im Kreditge-
schäft für besonders schwierige Kredite oder bei größeren 
Krediten im Geschäftskreditbereich, wenn an die Bearbei-
tung einschließlich der Auswertung und Beurteilung der 
Kreditnehmerbilanzen erhöhte Anforderungen zu stellen 
sind, sowie als Kundenberater für vermögende Kunden oder 
für bedeutende Firmenkunden, wenn die Beratung und Be-
treuung dieser Kunden an den Angestellten erhöhte Anfor-
derungen stellt oder in der Innenrevision bei besonders 
schwierigen Revisionen oder Teilrevisionen, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 11) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 11 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 9c, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der E 9c heraushebt. 

III Fg. 4 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVa und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 11 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

III Fg. 5 
Geschäftsstellenleiter, mit besonders umfangreichem und 
besonders schwierigem Geschäftsverkehr. 

E 11 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

III Fg. 6 E 11 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20IVa
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Geschäftsstellenleiter, denen 
a) ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergü-
tungsgruppe IVb und mindestens zwei Angestellte mit Tä-
tigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens drei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe Vb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der der Vergütungsgruppe VIb 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Teils B Abschnitt XXV 

III Fg. 7 
Abteilungsleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVa und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
b) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVb und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb oder 
c) als Leiter der Innenrevision mindestens ein Angestellter 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe IVb oder 
mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der 
Vergütungsgruppe Vb 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 11 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

III Fg. 8 
Ausdrücklich bestellte ständige Vertreter eines in Vergü-
tungsgruppe II eingruppierten Gruppen-, Geschäftsstellen- 
oder Abteilungsleiter sowie eines in Vergütungsgruppe Ib 
Fallgruppe 4 eingruppierten Geschäftsstellenleiters oder 
eines in Vergütungsgruppe Ib Fallgruppe 6 eingruppierten 
Abteilungsleiters. 

E 11 Nicht mehr vereinbart 
 

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

II Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben.  

E 13 Teil B Abschnitt XXV  
E 13 Fg. 1 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung 
und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

II Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Fallgruppe 1 heraushebt. 

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch das Erfor-
dernis hochwertiger Leistungen bei 
besonders schwierigen Aufgaben aus 
der E 13 Fg. 1 heraushebt. 

 

II Fg. 3 
Angestellte im Sparkassendienst, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 2 heraushebt,  
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 12) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 12 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 11, deren Tätigkeit 
sich durch das Maß der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der 
E 11 heraushebt. 

II Fg. 4 
Gruppenleiter, denen 
a) mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe III und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe Vc oder 
b) mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe IVa und mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe Vc 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 13 Nicht mehr vereinbart:  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

II Fg. 5 
Geschäftsstellenleiter, deren Tätigkeit der Tätigkeit von An-
gestellten mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung vergleichbar ist. 

E 13 Teil B Abschnitt XXV  
E 13 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Be-
trieben, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der 
Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fg. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

1. 

II Fg. 6 
Geschäftsstellenleiter, deren Tätigkeit 
a) der Tätigkeit von Angestellten mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung vergleichbar ist und 
b) sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 5 heraus-
hebt.  

E 13 + 
Zulage 

Teil B Abschnitt  
E 14 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Be-
trieben, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der 
Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fg. 
1. 

 

II Fg. 7 
Geschäftsstellenleiter, denen mindestens zwei Angestellte 
mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe IVb und 
mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der 
Vergütungsgruppe VIb durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 13 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

II Fg. 8 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Abteilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

E 13 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 13 Fg. 1 
Beschäftigte mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

II Fg. 9 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Abteilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Fallgruppe 8 heraushebt. 

E 13 + 
Zulage 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

II Fg. 10 
Ausdrücklich bestellte ständige Vertreter eines in Vergü-

E 13 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20II%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20IVb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20II%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Spk%20G%20Ib


133 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

tungsgruppe Ib Fallgruppe 3 eingruppierten Geschäftsstel-
lenleiters oder eines in Vergütungsgruppe Ib Fallgruppe 5 
eingruppierten Abteilungsleiters. 

Ib Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgruppe II 
Fallgruppe 1 heraushebt. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 2 
Angestellte im Sparkassendienst mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Vergütungsgruppe II Fallgruppe 1 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 3 
Geschäftsstellenleiter, deren Tätigkeit 
a) der Tätigkeit von Angestellten mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung vergleichbar ist und 
b) sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Vergütungsgruppe II Fallgruppe 5 heraushebt. 

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Betrie-
ben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fg. 1. 

Ib Fg. 4 
Geschäftsstellenleiter, deren Tätigkeit 
a) der Tätigkeit von Angestellten mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung vergleichbar ist und 
b) sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Betrie-
ben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgruppe II 
Fallgruppe 5 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 6. 

Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fg. 1. 

Ib Fg. 5 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie Ab-
teilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
ren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung aus der Vergütungsgruppe II Fallgruppe 8 heraus-
hebt.  

E 14 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Betrie-
ben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fg. 1. 

Ib Fg. 6 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Abteilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Vergütungsgruppe II Fallgruppe 8 heraushebt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe II Fall-
gruppe 9 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 13 + 
Zulage) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 14 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung oder durch das Erfordernis 
hochwertiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben aus der E 13 Fg. 
1 heraushebt. 

Ib Fg. 7 
Ausdrücklich bestellte ständige Vertreter eines in Vergü-
tungsgruppe Ia eingruppierten Geschäftsstellen- oder Abtei-
lungsleiters. 

E 14 Nicht mehr vereinbart:  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

Ia Fg. 1 
Angestellte im Sparkassendienst mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Vergü-
tungsgruppe Ib Fallgruppe 1 heraushebt.  

E 15 Teil B Abschnitt XXV  
E 15 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg 1 deren Tä-
tigkeit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung sowie erheblich 
durch das Maß der damit verbunde-
nen Verantwortung aus der E 13 Fg. 1 
heraushebt. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Ia Fg. 2 
Geschäftsstellenleiter, deren Tätigkeit 
a) der Tätigkeit von Angestellten mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung vergleichbar ist und 
b) sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwor-
tung erheblich aus der Vergütungsgruppe Ib Fallgruppe 3 
heraushebt. 

E 15 Teil B Abschnitt XXV  
E 15 Fg. 2 
Beschäftigte in Sparkassen und Be-
trieben, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der 
Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fg. 
1. 

 

Ia Fg. 3 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Abteilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Vergütungsgrup-
pe Ib Fallgruppe 5 heraushebt. 

E 15 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXV  
E 15 Fg. 1 
Beschäftigte der E 13 Fg 1 deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung sowie erheblich durch 
das Maß der damit verbundenen Ver-
antwortung aus der E 13 Fg. 1 heraus-
hebt. 

Ia Fg. 4 
Ausdrücklich bestellte ständige Vertreter eines in Vergü-
tungsgruppe I eingruppierten Abteilungsleiters. 

E 15 Nicht mehr vereinbart Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils B Abschnitt XXV 

I einzige Fg. 
Abteilungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Abteilungsleiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit deutlich höher zu bewerten ist als eine 
Tätigkeit nach Vergütungsgruppe Ia Fallgruppe 3. 

Entfällt Nicht mehr tariflich geregelt Ggfs. außertarifliche Vereinbarung  

XIII. Angestellte in Versorgungsbetrieben Nicht mehr vereinbart 
Tätigkeiten im Bereich des  
TV-V 

XIV. Angestellte in Nahverkehrsbetrieben 
 
Nicht mehr vereinbart 

 
Tätigkeiten im Bereich der  
TV-N 

 Nicht mehr vereinbart Tätigkeiten im kommunalen Be-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

XIV. Angestellte im Gartenbau, in der Landwirt-
schaft und im Weinbau 
 

reich nicht vorhanden 

 
XV.  Angestellte an Theatern und Bühnen 
 

IX Fg. 1 
Hausmeister.  
 

E 2 Nicht mehr vereinbart  
 

In der Regel 
Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 4 
Hausmeisterinnen und Hausmeister mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jah-
ren. 

IX Fg. 2 
Orchesterwarte. 

E 2 Teil B Abschnitt XXVII  
E 4 Fg. 2 
Orchesterwartinnen und Orchester-
warte. 

 

VIII Fg. 1 
Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer mit ge-
ringem Zahlungsverkehr bei einfacheren Abrechnungsver-
fahren.  
 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 2 
Eintrittskartenkassiererinnen und –
kassierer sowie Stammkartenkassiere-
rinnen und –kassierer. 

VIII Fg. 2 
Hausmeister. 

E 3 Nicht mehr vereinbart In der Regel 
Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 4 
Hausmeisterinnen und Hausmeister mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jah-
ren. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VIII Fg. 3 
Magazinmeister (Dekorationsmeister). 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 4 Fg. 1 
Magazinmeisterinnen und Magazin-
meister (Dekorationsmeisterinnen und 
Dekorationsmeister). 

 

VIII Fg. 4 
Orchesterwarte. 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 4 Fg. 2 
Orchesterwartinnen und Orchester-
warte 

 

VIII Fg. 5 
Theater- und Kostümmaler. 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 13 
Theater- und Kostümmalerinnen und -
maler. 

 

VIII Fg. 6 
Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial. 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 4 Fg. 3 
Verwalterinnen und Verwalter von 
Rollen- und Stimmenmaterial. 

 

VIII Fg. 7 
Kascheure (Theaterplastiker). 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 5 
Theaterplastikerinnen und –plastiker. 

 

VIII Fg. 8 
Maskenbildner. 

E 3 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 6 
Maskenbildnerinnen und Maskenbild-
ner. 

 

VII Fg. 1 
Bearbeiter der Stammmieten.  

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 1 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter der 
Stammmieten.  

 

VII Fg. 2 
Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer. 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 2 
Eintrittskartenkassiererinnen und –
kassierer sowie Stammkartenkassie-
rerinnen und –kassierer. 

 

VII Fg. 3 E 5 Teil B Abschnitt XXVII   
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Hausinspektoren. E 5 Fg. 3 
Hausinspektorinnen und Hausinspek-
toren. 

VII Fg. 4 
Kascheure (Theaterplastiker), die sich durch besondere 
Leistungen aus der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 7 
herausheben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 5 
Theaterplastikerinnen und –plastiker. 

VII Fg. 5 
Magazinmeister (Dekorationsmeister), die sich dadurch aus 
der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 3 herausheben, daß 
sie mindestens sechs Arbeitnehmer beaufsichtigen. 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 7 
Magazinmeisterinnen und Magazin-
meister (Dekorationsmeisterinnen und 
Dekorationsmeister), die mindestens 
sechs Beschäftigte beaufsichtigen. 

 

VII Fg. 6 
Maskenbildner, die sich durch besondere Leistungen aus 
der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 8 herausheben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 6 
Maskenbildnerinnen und Maskenbildner. 

VII Fg. 7 
Modellbauer. 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 8 
Modellbauerinnen und Modellbauer. 

 

VII Fg. 8 
Orchesterwarte, die zugleich den gesamten Notenfundus 
verwalten oder in nicht unerheblichem Umfang Orchester-
stimmen ausschreiben oder Notenmaterial ergänzen. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 9 
Orchesterwartinnen und Orchester-
warte, die zugleich den gesamten No-
tenfundus verwalten oder in nicht un-
erheblichem Umfang Orchesterstim-
men ausschreiben oder Notenmaterial 
ergänzen. 

 

VII Fg. 9 
Requisitenmeister. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 10 
Requisiteurinnen und Requisiteure. 
Oder 
Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 7 
Requisiteurinnen und Requisiteure mit 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Ausbildung. 

VII Fg. 11 
Theater- und Kostümmaler mit langjähriger Erfahrung.  

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 13 
Theater- und Kostümmalerinnen und -
maler. 

VII Fg. 13 
Theatertapeziermeister. 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 11 
Theatertapeziermeisteinnen und –
meister. 

 

VII Fg. 14 
Theatertontechniker (Elektroakustiker). 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 12 
Theatertontechnikerinnen und -
techniker (Fachkräfte für Verwaltungs-
technik – Fachrichtung Ton). 

 

VII Fg. 15 
Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im Theater-
sprachgebrauch "Angestellte in Theaterbibliotheken" ge-
nannt), die dieses Material auch für den Bühnengebrauch 
einrichten. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 14 
Verwalterinnen und Verwalter von 
Rollen- und Stimmenmaterial (im The-
atersprachgebrauch "Beschäftigte in 
Theaterbibliotheken" genannt), die 
dieses Material auch für den Bühnen-
gebrauch einrichten. 

 

VIb Fg. 1 
Angestellte, die durch ausdrückliche Anordnung zu Leitern 
der Musik- oder Schauspielbibliotheken bestellt sind.  
 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte, die durch ausdrückliche 
Anordnung zu Leiterinnen oder Leitern 
der Musik- oder Schauspielbibliothe-
ken bestellt sind. 

 

VIb Fg. 2 
Beleuchtungsmeister. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 1 
Beleuchtungsmeisterinnen und –
meister. 

 

VIb Fg. 3 
Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer, die sich 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 2 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

durch den Umfang des Zahlungsverkehrs und die Schwie-
rigkeit des Abrechnungsverfahrens aus der Vergütungs-
gruppe VII Fallgruppe 2 herausheben. 

Eintrittskartenkassiererinnen und –
kassierer sowie Stammkartenkassie-
rerinnen und –kassierer, deren 
Tätigket sich durch den Umfang des 
Zahlungsverkehrs und die Schwierig-
keit des Abrechnungsverfahrens aus 
der E 5 heraushebt. 

VIb Fg. 4 
Gewandmeister. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 2 
Gewandmeisterinnen und –meister. 

 

VIb Fg. 5 
Hausinspektoren, denen mehr als 50 Arbeitnehmer ständig 
unterstellt sind. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 3 
Hausinspektorinnen und Hausinspek-
toren, denen mehr als 50 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 

 

VIb Fg. 6 
Leiter der Stammkartenbüros. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 4 
Leiterinnen und Leiter der Stammkar-
tenbüros. 

 

VIb Fg. 7 
Maskenbildner, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter des Chefmaskenbildners bestellt sind. 
 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 5 
Maskenbildnerinnen und Maskenbild-
ner, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen oder 
Vertreter der Chefmaskenbildnerin 
oder des Chefmaskenbildners bestellt 
sind. 

 

VIb Fg. 8 
Modellbauer, die sich aus der Vergütungsgruppe VII Fall-
gruppe 7 durch Tätigkeiten herausheben, die besondere 
Leistungen erfordern. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 6 
Modellbauer und Modellbauer, deren 
Tätigkeiten sich dadurch aus der E 5 
herausheben, dass sie besondere 
Leistungen erfordern. 

 

VIb Fg. 9 E 6 Teil B Abschnitt XXVII   
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Requisitenmeister, denen mindestens zwei Arbeitnehmer 
ständig unterstellt sind. 

E 7 Fg. 2 
Requisitenmeisterinnen und -meister, 
denen mindestens zwei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 

VIb Fg. 10 
Requisitenmeister, die mit einem besonderen Maß von 
Selbständigkeit neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) 
auch andere Requisiten herstellen. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 1 
Requisitenmeisterinnen und -meister, 
die mit einem besonderen Maß von 
Selbstständigkeit neben Handrequisi-
ten (Kleinrequisiten) auch andere Re-
quisiten herstellen. 

 

VIb Fg. 11 
Requisitenmeister  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 9.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 10 
Requisiteurinnen und Requisiteure. 
Oder 
Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 7 
Requisiteurinnen und Requisiteure mit 
Ausbildung. 

VIb Fg. 12 
Rüstmeister. 

 Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 3 
Rüstmeisterinnen und –meister. 

 

VIb Fg. 14 
Theater- und Kostümmaler mit abgeschlossener Ausbildung 
an einer Kunstfachschule sowie Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 
 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 6 Fg. 8 
Theater- und Kostümmalerinnen und -
maler mit abgeschlossener Ausbil-
dung an einer Kunstfachschule sowie 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

 

VIb Fg. 15 
Theatermeister (Bühnenmeister). 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 5 
Theatermeisterinnen und –meister 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

(Bühnenmeisterinnen und –meister). 

VIb Fg. 16 
Theaterschuhmachermeister. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 6 
Theaterschuhmachermeisterinnen und 
–meister. 

 

VIb Fg. 18 
Theatertapeziermeister, denen mindestens zwei Theaterta-
pezierer ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 4 
Theatertapeziermeisterinnen und –
meister, denen mindestens zwei 
Theatertapeziererinnen oder -
tapezierer ständig unterstellt sind. 

 

VIb Fg. 19 
Theatertapeziermeister 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 13. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 5 Fg. 11 
Theatertapeziermeisterinnen und –
meister. 

 

VIb Fg. 20 
Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
 

E 6 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 7 
Theatertontechnikerinnen und -
techniker (Fachkräfte für Verwaltungs-
technik – Fachrichtung Ton) mit Meis-
terprüfung mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Vc Fg. 1 
Beleuchtungsmeister an Bühnen mit technisch schwieriger 
Bühnenanlage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 Arbeit-
nehmer mit der Bedienung der technischen Anlage (insbe-
sondere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und Ver-

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 1 
Beleuchtungsmeisterinnen und –
meister an Bühnen mit technisch 
schwieriger Bühnenanlage oder an 
Bühnen mit technisch einfacherer 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

senkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit der Be-
reitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- 
und Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen 
beschäftigt sind.  
 

Bühnenanlage, an denen ständig min-
destens 30 Beschäftigte mit der Be-
dienung der technischen Anlage (ins-
besondere der Bühnenaufbauten, De-
korationszüge und Versenkungen) 
sowie der Beleuchtungsanlage und 
mit der Bereitstellung von Requisiten 
und von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken zu den Proben 
und Aufführungen beschäftigt sind.  

Vc Fg. 2 
Beleuchtungsmeister nach vierjähriger Bewährung in Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 1 
Beleuchtungsmeisterinnen und –
meister. 

Vc Fg. 3 
Beleuchtungsobermeister. 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 2 
Beleuchtungsobermeisterinnen und –
meister. 

 

Vb Fg. 4 
Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung, denen auch die Aufstellung 
von Kostenvoranschlägen und die Führung von 
Fundusbüchern obliegen. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 3 
Gewandmeisterinnen und –meister mit 
abgeschlossener Gewandmeister- 
oder gleichwertiger Fachausbildung, 
denen auch die Aufstellung von Kos-
tenvoranschlägen und die Führung 
von Fundusbüchern obliegt. 

 

Vc Fg. 5 
Gewandmeister nach vierjähriger Bewährung in Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 4. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 2 
Gewandmeisterinnen und –meister. 

Vc Fg. 6 
Hausinspektoren, denen mehr als 75 Arbeitnehmer ständig 
unterstellt sind.  

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 3 
Hausinspektorinnen und Hausinspek-
toren, denen mehr als 75 Beschäftigte 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ständig unterstellt sind. 

Vc Fg. 7 
Requisitenmeister mit einem besonderen Maß von Selb-
ständigkeit bei der Herstellung von Requisiten, denen eine 
Gruppe von mindestens drei Arbeitnehmern ständig unter-
stellt ist, wenn diese neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) 
in erheblichem Umfang auch andere Requisiten herstellt. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 4 
Requisitenmeisterinnen und –meister 
mit einem besonderen Maß von 
Selbstständigkeit bei der Herstellung 
von Requisiten, denen eine Gruppe 
von mindestens drei Beschäftigten 
ständig unterstellt ist, wenn diese ne-
ben Handrequisiten (Kleinrequisiten) 
in erheblichem Umfang auch andere 
Requisiten herstellt. 

 

Vc Fg. 8 
Requisitenmeister, denen mindestens zwei Arbeitnehmer 
ständig unterstellt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 9. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 2 
Requisitenmeisterinnen und –meister, 
denen mindestens zwei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 

Vc Fg. 9 
Requisitenmeister, die mit einem besonderen Maß von 
Selbständigkeit neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) 
auch andere Requisiten herstellen,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 10. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 1 
Requisitenmeisterinnen und –meister, 
die mit einem besonderen Maß von 
Selbstständigkeit neben Handrequisiten 
(Kleinrequisiten) auch andere Requisi-
ten herstellen. 

Vc Fg. 10 
Rüstmeister mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit 
bei der Herstellung von Rüstungen und Waffen, denen min-
destens ein Facharbeiter ständig unterstellt ist. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 5 
Rüstmeisterinnen und –meister mit 
einem besonderen Maß von Selbst-
ständigkeit bei der Herstellung von 
Rüstungen und Waffen, denen min-
destens eine Facharbeiterin oder ein 
Facharbeiter ständig unterstellt ist. 

 

Vc Fg. 11 
Rüstmeister nach vierjähriger Bewährung in Vergütungs-

Entfällt 
(Grund-

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe VIb Fallgruppe 12.  merkmal 
E 6) 

Rüstmeisterinnen und –meister. 

Vc Fg. 12 
Theatermaler, die für die Einteilung und den Ablauf der Ar-
beit von mindestens zehn Theater- und Kostümmalern und 
Kascheuren verantwortlich sind. 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 4 
Theatermalerinnen und -maler, die für 
die Einteilung und den Ablauf der Ar-
beit von mindestens zehn Theater- 
und Kostümmalerinnen oder-malern 
oder Kascheuerinnen oder Kascheu-
ren verantwortlich sind. 

 

Vc Fg. 13 
Theatermeister (Bühnenmeister) an Bühnen mit technisch 
schwieriger Bühnenanlage oder an Bühnen mit technisch 
einfacherer Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 
30 Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen Anlage 
(insbesondere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und 
Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit der 
Bereitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- 
und Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen 
beschäftigt sind.  
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 6 
Theatermeisterinnen und –meister 
(Bühnenmeisterinnen und –meister) 
an Bühnen mit technisch schwieriger 
Bühnenanlage oder an Bühnen mit 
technisch einfacherer Bühnenanlage, 
an denen ständig mindestens 30 Ar-
beitnehmer mit der Bedienung der 
technischen Anlage (insbesondere der 
Bühnenaufbauten, Dekorationszüge 
und Versenkungen) sowie der Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereit-
stellung von Requisiten und von Deko-
rations-, Polster- und Tapezierwerk-
stücken zu den Proben und Auffüh-
rungen beschäftigt sind.  

 

Vc Fg. 14 
Theatermeister (Bühnenmeister) nach vierjähriger Bewäh-
rung in Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 15. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 5 
Theatermeisterinnen und –meister 
(Bühnenmeisterinnen und –meister). 

Vc Fg. 15 
Theaterobermeister (Bühnenobermeister). 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 7 
Theaterobermeisterinnen und –
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

obermeister (Bühnenobermeisterinnen 
und –obermeister). 

Vc Fg. 16 
Theaterschuhmachermeister mit einem besonderen Maß 
von Selbständigkeit bei der Herstellung von Theaterschuh-
werk, wenn ihnen mindestens zwei Arbeitskräfte ständig 
unterstellt sind, von denen mindestens einer Facharbeiter 
sein muß 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 8 
Theaterschuhmachermeisterinnen und 
–meister mit einem besonderen Maß 
von Selbstständigkeit bei der Herstel-
lung von Theaterschuhwerk, wenn 
ihnen mindestens zwei Beschäftigte, 
darunter mindestens eine Facharbei-
terin oder ein Fachareiter, ständig 
unterstellt sind. 

 

Vc Fg. 17 
Theaterschuhmachermeister nach vierjähriger Bewährung 
in Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 16.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 6 
Theaterschuhmachermeisterinnen und –
meister. 

Vc Fg. 18 
Theatertapeziermeister mit einem besonderen Maß von 
Selbständigkeit bei der Herstellung von Dekorations-, Pols-
ter- und Tapezierwerkstücken, denen eine Gruppe von min-
destens drei Theatertapezierern ständig unterstellt ist, wenn 
diese in erheblichem Umfang Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücke herstellt. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 9 
Theatertapeziermeisterinnen und –
meister mit einem besonderen Maß 
von Selbstständigkeit bei der Herstel-
lung von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken, denen eine 
Gruppe von mindestens drei Theater-
tapeziererinnen oder -tapezierern 
ständig unterstellt ist, wenn diese in 
erheblichem Umfang Dekorations-, 
Polster- und Tapezierwerkstücke her-
stellt. 

 

Vc Fg. 19 
Theatertapeziermeister, denen mindestens zwei Theaterta-
pezierer ständig unterstellt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 18. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 7 Fg. 4 
Theatertapeziermeisterinnen und –
meister, denen mindestens zwei Thea-
tertapeziererinnen oder -tapezierer 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Thea%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Thea%20G%20VIb%20FG%2016
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Thea%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Thea%20G%20VIb%20FG%2018


147 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ständig unterstellt sind. 

Vc Fg. 20 
Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren 
und mit langjährigen Erfahrungen in dieser Tätigkeit mit ei-
nem höheren Maß von Verantwortlichkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 10 
Theatertontechnikerinnen und -
techniker (Fachkräfte für Verwaltungs-
technik – Fachrichtung Ton) mit Meis-
terprüfung mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren und mit langjährigen 
Erfahrungen in dieser Tätigkeit mit 
einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

 

Vc Fg. 21 
Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 20. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 8 Fg. 7 
Theatertontechnikerinnen und -techniker 
(Fachkräfte für Verwaltungstechnik – 
Fachrichtung Ton).mit Meisterprüfung 
mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jahren 
sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

Vb Fg. 1 
Beleuchtungsmeister an Bühnen mit technisch schwieriger 
Bühnenanlage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 Arbeit-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal)  Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 1 
Beleuchtungsmeisterinnen und –meister 
an Bühnen mit technisch schwieriger 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nehmer mit der Bedienung der technischen Anlage (insbe-
sondere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und Ver-
senkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit der Be-
reitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- 
und Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen 
beschäftigt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 1.  
 

Bühnenanlage oder an Bühnen mit 
technisch einfacherer Bühnenanlage, an 
denen ständig mindestens 30 Beschäf-
tigte mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenauf-
bauten, Dekorationszüge und Versen-
kungen) sowie der Beleuchtungsanlage 
und mit der Bereitstellung von Requisi-
ten und von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken zu den Proben 
und Aufführungen beschäftigt sind. 

Vb Fg. 2 
Beleuchtungsobermeister, denen mindestens zwei Beleuch-
tungsmeister an einer Bühne im technischen Sinne ständig 
unterstellt sind.  
Plus VGZ nach fünf Jahren 
 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9b Fg. 1 
Beleuchtungsobermeisterinnen und –
meister, denen mindestens zwei Be-
leuchtungsmeisterinnen oder -meister 
an einer Bühne im technischen Sinne 
ständig unterstellt sind.  

 

Vb Fg. 3 
Beleuchtungsobermeister  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 2 
Beleuchtungsobermeisterinnen und –
meister. 

Vb Fg. 4 
Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung mit größerem Aufgabenbe-
reich.  
Plus VGZ nach fünf Jahren 
 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9b Fg. 2 
Gewandmeisterinnen und –meister mit 
abgeschlossener Gewandmeister- 
oder gleichwertiger Fachausbildung 
mit größerem Aufgabenbereich.  

 

Vb Fg. 5 
Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung, denen auch die Aufstellung 
von Kostenvoranschlägen und die Führung von 
Fundusbüchern obliegen,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 3 
Gewandmeisterinnen und –meister mit 
abgeschlossener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung, denen 
auch die Aufstellung von Kostenvoran-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe 4. schlägen und die Führung von 
Fundusbüchern obliegen. 

Vb Fg. 6 
Leiter der Stammkartenbüros, die zugleich in nicht unerheb-
lichem Umfang selbständig Werbeaufgaben erfüllen. 
 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9b Fg. 3 
Leiterinnen und Leiter der Stammkar-
tenbüros, die zugleich in nicht uner-
heblichem Umfang selbstständig Wer-
beaufgaben erfüllen. 

 

Vb Fg. 7 
Requisitenmeister mit einem besonderen Maß von Selb-
ständigkeit bei der Herstellung von Requisiten, denen eine 
Gruppe von mindestens drei Arbeitnehmern ständig unter-
stellt ist, wenn diese neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) 
in erheblichem Umfang auch andere Requisiten herstellt, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 7.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 4 
Requisitenmeisterinnen und –meister 
mit einem besonderen Maß von Selbst-
ständigkeit bei der Herstellung von Re-
quisiten, denen eine Gruppe von min-
destens drei Beschäftigten ständig un-
terstellt ist, wenn diese neben Handre-
quisiten (Kleinrequisiten) in erheblichem 
Umfang auch andere Requisiten her-
stellt. 

Vb Fg. 8 
Rüstmeister mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit 
bei der Herstellung von Rüstungen und Waffen, denen min-
destens ein Facharbeiter ständig unterstellt ist,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 10. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 5 
Rüstmeisterinnen und –meister mit ei-
nem besonderen Maß von Selbststän-
digkeit bei der Herstellung von Rüstun-
gen und Waffen, denen mindestens eine 
Facharbeiterin oder ein Facharbeiter 
ständig unterstellt ist. 

Vb Fg. 9 
Theatermeister (Bühnenmeister) an Bühnen mit technisch 
schwieriger Bühnenanlage oder an Bühnen mit technisch 
einfacherer Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 
30 Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen Anlage 
(insbesondere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und 
Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit der 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 6 
Theatermeisterinnen und –meister 
(Bühnenmeisterinnen und –meister) an 
Bühnen mit technisch schwieriger Büh-
nenanlage oder an Bühnen mit tech-
nisch einfacherer Bühnenanlage, an 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Bereitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- 
und Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen 
beschäftigt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 13. 
 

denen ständig mindestens 30 Beschäf-
tigte mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenauf-
bauten, Dekorationszüge und Versen-
kungen) sowie der Beleuchtungsanlage 
und mit der Bereitstellung von Requisi-
ten und von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken zu den Proben 
und Aufführungen beschäftigt sind. 

Vb Fg. 10 
Theaterobermeister (Bühnenobermeister), denen mindes-
tens zwei Theatermeister an einer Bühne im technischen 
Sinne ständig unterstellt sind.  
Plus VGZ nach fünf Jahren 

„kleine“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9b Fg. 4  
Theaterobermeisterinnen und –
obermeister (Bühnenobermeisterinnen 
und –obermeister), denen mindestens 
zwei Theatermeisterinnen oder -
meister an einer Bühne im techni-
schen Sinne ständig unterstellt sind.  

 

Vb Fg. 11 
Theaterobermeister (Bühnenobermeister)  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 15.  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 7 
Theaterobermeisterinnen und –
obermeister (Bühnenobermeisterinnen 
und –obermeister).  

Vb Fg. 12 
Theaterschuhmachermeister mit einem besonderen Maß 
von Selbständigkeit bei der Herstellung von Theaterschuh-
werk, wenn ihnen mindestens zwei Arbeitskräfte ständig 
unterstellt sind, von denen mindestens einer Facharbeiter 
sein muß, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 16. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 8 
Theaterschuhmachermeisterinnen und -
meister mit einem besonderen Maß von 
Selbstständigkeit bei der Herstellung 
von Theaterschuhwerk, wenn ihnen 
mindestens zwei Beschäftigte, darunter 
mindestens eine Facharbeiterin oder ein 
Facharbeiter, ständig unterstellt sind. 

Vb Fg. 13 
Theatertapeziermeister mit einem besonderen Maß von 
Selbständigkeit bei der Herstellung von Dekorations-, Pols-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 9 
Theatertapeziermeisterinnen und –
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ter- und Tapezierwerkstücken, denen eine Gruppe von min-
destens drei Theatertapezierern ständig unterstellt ist, wenn 
diese in erheblichem Umfang Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücke herstellt,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 18. 
 

E 8) meister mit einem besonderen Maß von 
Selbstständigkeit bei der Herstellung 
von Dekorations-, Polster- und Tape-
zierwerkstücken, denen eine Gruppe 
von mindestens drei Theatertapeziere-
rinnen oder -tapezierern ständig unter-
stellt ist, wenn diese in erheblichem Um-
fang Dekorations-, Polster- und Tape-
zierwerkstücke herstellt. 

Vb Fg. 14 
Technische Inspektoren.  
Plus VGZ nach fünf Jahren 

„kleine“ 
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9b Fg. 5 
Technische Inspektoreinnen ind In-
spektoren. 

 

Vb Fg. 15 
Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren 
und mit langjährigen Erfahrungen in dieser Tätigkeit mit ei-
nem höheren Maß von Verantwortlichkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 20. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXVII  
E 9a Fg. 10 
Theatertontechnikerinnen und -techniker 
(Fachkräfte für Verwaltungstechnik – 
Fachrichtung Ton).mit Meisterprüfung 
mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jahren 
und mit langjährigen Erfahrungen in 
dieser Tätigkeit mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

IVb einzige Fg. 
Technische Oberinspektoren.  
 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXVII  
E 9c einzige Fg. 
Technische Oberinspektorinnen und 
Oberinspektoren.  

 

 
XVII. Angestellte im feuerwehrtechnischen Dienst 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 

VII einzige Fg. 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

E 5 Nicht mehr vereinbart   

VIb Fg. 1 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Brandmeistern.  
 

E 6 Teil B Abschnitt XIV 
E 7 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit einer 
Truppfrau oder eines Truppmanns 
oder in einer Tätigkeit, die derjenigen 
von beamteten Brandmeisterinnen 
und Brandmeistern entspricht.  

 

VIb Fg. 2 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII ein-
zige Fallgruppe. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Nicht mehr vereinbart   

Vc einzige Fg. 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Oberbrandmeistern.  

E 8 Teil B Abschnitt XIV 
E 8 einzige Fg. 
Beschäftigte, denen durch ausdrückli-
che Anordnung die Führung einer tak-
tischen Einheit bis Truppstärke über-
tragen ist, oder in einer Tätigkeit, die 
derjenigen von beamteten Ober-
brandmeisterinnen und Oberbrand-
meistern entspricht. 

 

Vb einzige Fg. 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Hauptbrandmeistern.  
Ggfs. plus VGZ nach fünf Jahren 
 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XIV 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte, denen durch ausdrückli-
che Anordnung die Führung der takti-
schen Einheit ab Staffelstärke über-
tragen ist, oder in einer gleich zu be-
wertenden Tätigkeit von beamteten 
Hauptbrandmeisterinnen und Haupt-
brandmeistern. 

Ggfs. 
Teil B Abschnitt XIV 
E 9c Fg. 1 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Führung der taktischen 
Einheit ab Gruppenstärke übertragen ist 
mit besondees verantwortungsvollen 
Tätigkeiten oder in einer gleich zu be-
wertenden Tätigkeit von beamteten 
Hauptbrandmeisterinnen und Haupt-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

brandmeistern oder von Brandinspekto-
rinnen und Brandinspektoren. 

 
XVIII. Angestellte in der Fleischuntersuchung 
 

X einzige Fg. 
Angestellte als Hilfskräfte im Sinne des § 2 Nr. 1 Buchst. b 
der Hilfskräfteverordnung - Frisches Fleisch -. 
 

E 2 Teil B Abschnitt VII 
E 2 einzige Fg. 
Beschäftigte als Hilfskraft im Sinne 
des bis zum 31. Dezember 1992 gel-
tenden § 2 Nr. 1 Buchst. b der Hilfs-
kräfteverordnung – Frisches Fleisch – 
(HKrFrFlV). 

 

IX einzige Fg. 
Fleischkontrolleure im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 3 des 
Fleischhygienegesetzes. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VIII Fg. 1 
Fleischkontrolleure im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 1 und 2 des 
Fleischhygienegesetzes. 
 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VIII Fg. 2 
Fleischkontrolleure im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 3 des 
Fleischhygienegesetzes in besonderer Stellung. 
 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VIII Fg. 3 
Geflügelfleischkontrolleure im Sinne der Verordnung über 
Geflügelfleischkontrolleure. 
 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VII Fg. 1 Entfällt Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0004182#FlHG_aF
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Fleischkontrolleure im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 1 und 2 
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII Fall-
gruppe 1. 

(Grund-
merkmal 
E 3) 

E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VII Fg. 2 
Fleischkontrolleure im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 3 des 
Fleischhygienegesetzes in besonderer Stellung  
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII Fall-
gruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

VII Fg. 3 
Geflügelfleischkontrolleure im Sinne der Verordnung über 
Geflügelfleischkontrolleure  
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII Fall-
gruppe 3. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt VII 
E 4 einzige Fg. 
Amtliche Fachassistentinnen und Fach-
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

 
XIX. Forstaufseher und Forstwarte 
 

Nicht mehr vereinbart 
Tätigkeiten im kommunalen Be-
reich nicht vorhanden 

 
XX. Restauratoren, Präparatoren, Konservatoren 
 

VIII einzige Fg. 
Angestellte, die einfache Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten ausführen. 
 

E 3 Teil B Abschnitt XV 
E 4 einzige Fg. 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten 
bei assistierenden Tätigkeiten im Be-
reich der Konservierung oder Restau-
rierung, der Präparation oder der Gra-
bungstechnik oder in der konservato-
rischen Pflege und Wartung. 

 

VII Fg. 1 
Angestellte, die nicht mehr einfache Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungsarbeiten ausführen.  
 

E 5 Teil B Abschnitt XV 
E 5 einzige Fg. 
Beschäftigte mit nicht mehr einfachen 
Tätigkeiten bei assistierenden Tätig-
keiten im Bereich der Konservierung 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0004182#FlHG_aF
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

oder Restaurierung, der Präparation 
oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und War-
tung.  

VII Fg. 2 
Angestellte, die schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten unter Anleitung ausführen. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XV 
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte mit mit schwierigen Tä-
tigkeiten bei assistierenden Tätigkei-
ten im Bereich der Konservierung oder 
Restaurierung, der Präparation oder 
der Grabungstechnik oder in der kon-
servatorischen Pflege und Wartung. 

 

VIb Fg. 1 
Angestellte, die sich dadurch aus der Vergütungsgruppe VII 
herausheben, dass sie schwierige Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservierungsarbeiten mindestens zu ei-
nem Viertel ihrer Gesamttätigkeit selbständig ausführen. 
 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XV 
E 6 Fg. 1 
Beschäftigte mit mit schwierigen Tätig-
keiten bei assistierenden Tätigkeiten im 
Bereich der Konservierung oder Restau-
rierung, der Präparation oder der Gra-
bungstechnik oder in der konservatori-
schen Pflege und Wartung. 

VIb Fg. 2 
Angestellte, die Restaurierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten ausführen und denen mehrere Ange-
stellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten mindestens der Vergütungsgruppe VIII durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

E 6 Teil B Abschnitt XV 
E 6 Fg. 2  
Beschäftigte mit assistierenden Tätig-
keiten der Konservierung oder Res-
taurierung, der Präparation oder der 
Grabungstechnik oder oder mit Tätig-
keiten in der konservatorischen Pflege 
und Wartung, denen mindestens zwei 
Beschäftigte mindestens der Entgelt-
gruppe 4 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

Vc Fg. 1 
Angestellte, die besonders schwierige Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten unter Anlei-

E 8 Teil B Abschnitt XV 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte mit assistierenden Tätig-
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

tung ausführen.  
 

keiten im Bereich der Konservierung 
oder Restaurierung, der Präparation 
oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und War-
tung, die besonders schwierige Tätig-
keiten ausüben. 

Vc Fg. 2 
Angestellte, die schwierige und mindestens zu einem Viertel 
ihrer Gesamttätigkeit besonders schwierige Restaurierungs-
, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  

Vc Fg. 3 
Angestellte, die Restaurierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten ausführen und denen mehrere Ange-
stellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten, davon mindestens ein Angestellter mit Tätig-
keiten mindestens der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 1 
dieses Tarifvertrages, durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XV 
E 8 Fg. 2  
Beschäftigte mit assistierenden Tätig-
keiten im Bereich der Konservierung 
oder Restaurierung, der Präparation 
oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und War-
tung, denen mindestens zwei Be-
schäftigte, davon mindestens eine 
Beschäftigte oder ein Beschäftigter 
mindestens der E 6 Fg. 1, durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

Vb Fg. 1 
Angestellte, die besonders schwierige Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen.  

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  

Vb Fg. 2 
Angestellte, die schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten selbständig ausführen und 
denen mehrere Angestellte mit Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten, davon mindestens ein 
Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungs-

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Restau%20G%20VIb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe Vc Fallgruppe 1 oder 2 dieses Tarifvertrages, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

IVb Fg. 1 
Angestellte, die sich dadurch aus der Vergütungsgruppe Vb 
Fallgruppe 1 dieses Tarifvertrages herausheben, daß ihre 
Tätigkeit besondere Fachkenntnisse erfordert. 
 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XV 
E 9c ohne Fg.  
(eine Entgeltgruppe niedriger als E 10 
Fg. 1) 
Oder 
Teil B Abschnitt XV 
E 10 Fg. 1 
Beschäftigte der E 9b Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der E 9b Fg. 1 
heraushebt, dass sie besondere Fach-
kenntnisse erfordert.  
Bzw. 
Teil B Abschnitt XV 
E 10 Fg. 3  
Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten 
oder mit Tätigkeiten der Grabungstech-
nik, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9a heraushebt, dass sie 
besondere Fachkenntnisse erfordert. 

IVb Fg. 2 
Angestellte, die besonders schwierige Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen und denen mehrere Angestellte mit Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten, davon 
mindestens ein Angestellter mit Tätigkeiten mindestens der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1 dieses Tarifvertrages, 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

„große“  

E 9 

Nicht mehr vereinbart  

IVa Fg. 1 
Angestellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten mit langjähriger Erfahrung in Tätigkei-
ten mindestens der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1 die-

E 10 Nicht mehr vereinbart  
 

Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XV 
E 10 ohne Fg.  
(eine Entgeltgruppe niedriger als E 11 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Restau%20G%20Vb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

ses Tarifvertrages, die sich durch besondere Leistungen 
aus der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1 dieses Tarifver-
trages herausheben.  

Fg. 1) 
Oder 
Teil B Abschnitt XV 
E 11 Fg. 1 
Beschäftigte der E 9b Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der E 10 Fg. 1 
heraushebt, dass sie besondere Leis-
tungen erfordert.  
Bzw. 
Teil B Abschnitt XV 
E 11 Fg. 2 
Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten 
oder mit Tätigkeiten der Grabungstech-
nik, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
E 10 Fg. 3 heraushebt, dass sie beson-
dere Leistungen erfordert. 

IVa Fg. 2 
Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 1 dieses Tarifvertrages, denen mindestens drei An-
gestellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten, davon mindestens ein Angestellter mit 
Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 1 dieses Tarifvertrages, durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart   

III einzige Fg. 
Angestellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten, die sich durch das Maß ihrer Verant-
wortung aus der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 1 dieses 
Tarifvertrages erheblich herausheben. 

E 11 Nicht mehr vereinbart Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XV 
E 11 ohne Fg.  
(eine Entgeltgruppe niedriger als E 12 
Fg. 1) 
Oder 
Teil B Abschnitt XV 
E 12 Fg. 1 
Beschäftigte der E 9b Fg. 1, deren Tä-
tigkeit sich durch das Maß der damit 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der E 11 Fg. 1 heraushebt.  
Bzw. 
Teil B Abschnitt XV 
E 12 Fg. 2 
Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten 
oder mit Tätigkeiten der Grabungstech-
nik, deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung 
aus der E 11 Fg. 2 heraushebt. 

II einzige Fg. 
Angestellte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten, deren Tätigkeiten wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten sind wie die Tätigkeiten der an kunst-
geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Sammlungen und 
Forschungsinstituten beschäftigten Angestellten mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und mit 
entsprechender Tätigkeit. 

E 13 Nicht mehr vereinbart Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XV 
E 12 ohne Fg.  
(eine Entgeltgruppe niedriger als E 13 
einzige Fg.) 
Oder 
Teil B Abschnitt XV 
E 13 einzige Fg. 
Beschäftigte mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

XXI. Musikschullehrer und Leiter von Musikschulen 

VIb einzige Fg. 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern während 
einer Einarbeitungszeit von höchstens einem halben Jahr. 
 

E 6 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrern. 

Vc Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern.  
 

E 8 Teil B Abschnitt XX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Mu-

 



160 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

sikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrern. 

Vc Fg. 2 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 
Satz 1 Buchst. e und Satz 2 mit entsprechender Tätigkeit 
während einer Einarbeitungszeit von höchstens einem Jahr. 

E 8 Entfallen (Einarbeitungsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 9b einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer mit entsprechender Tätigkeit. 

Vb Fg. 1 
Musikschullehrer mit entsprechender Tätigkeit. 
 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XX 
E 9b einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer mit entsprechender Tätig-
keit. 

 

Vb Fg. 2 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern 
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 
 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 9a einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrern. 

IVb Fg. 1 
Musikschullehrer, die an Musikschulen einen Fachbereich 
zu betreuen haben, in dem mindestens 330 Jahreswochen-
stunden Unterricht erteilt werden. 
 

E 10 Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 1 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer mit entsprechender Tätig-
keit, die an Musikschulen einen Fach-
bereich zu betreuen haben, in dem 
mindestens 330 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

 

IVb Fg. 2 
Musikschullehrer mit entsprechender Tätigkeit 
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fall-
gruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
„große“  
E 9) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 9b einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer mit entsprechender Tätigkeit. 

IVb Fg. 3 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 
Satz 1 Buchst. a bis d, die sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe Vb Fallgruppe 1 herausheben, daß sie durch-
schnittlich wöchentlich mindestens acht Unterrichtsstunden 

E 10 Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 2 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer im Sinne der Protokoller-
klärung Nr. 1 Satz 1 Buchst. a bis d, 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

zu je 45 Minuten 
a) in der studienvorbereitenden Ausbildung tätig sind oder 
b) als Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, Orchester) tätig 
sind, wenn diese Tätigkeit wegen ihrer künstlerischen und 
pädagogischen Qualität ebenso zu bewerten ist wie die in 
Buchstabe a genannte Tätigkeit. 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der E 
9b herausheben, dass sie durch-
schnittlich wöchentlich mindestens 
acht Unterrichtsstunden zu je 45 Minu-
ten 
a) in der studienvorbereitenden Aus-
bildung tätig sind oder  
b) als Leiter von Ensembles (z.B. Chö-
re, Orchester) tätig sind, wenn diese 
Tätigkeit wegen ihrer künstlerischen 
und pädagogischen Qualität ebenso 
zu bewerten ist wie die in Buchstabe a 
genannte Tätigkeit, zu erteilen sind. 

IVb Fg. 4 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 
 

„große“  
E 9 

Teil B Abschnitt XX 
E 9c einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert. 

 

IVb Fg. 5 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 190 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XX 
E 9b einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer mit entsprechender Tätigkeit. 

IVa Fg. 1 
Musikschullehrer als Leiter einer Zweigstelle von Musik-
schulen, an der mindestens 290 Jahreswochenstunden Un-
terricht erteilt werden.  
 

E 10 Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 3 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
einer Zweigstelle von Musikschulen, 
an der mindestens 290 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden.  

 

IVa Fg. 2 
Musikschullehrer, die an Musikschulen einen Fachbereich 
zu betreuen haben, in dem mindestens 330 Jahreswochen-
stunden Unterricht erteilt werden,  

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 1 
Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer mit entsprechender Tätigkeit, die 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 1. 

an Musikschulen einen Fachbereich zu 
betreuen haben, in dem mindestens 330 
Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden. 

IVa Fg. 3 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 
Satz 1 Buchst. a bis d, die sich dadurch aus der Vergü-
tungsgruppe Vb Fallgruppe 1 herausheben, daß sie durch-
schnittlich wöchentlich mindestens acht Unterrichtsstunden 
zu je 45 Minuten 
a) in der studienvorbereitenden Ausbildung tätig sind oder 
b) als Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, Orchester) tätig 
sind, wenn diese Tätigkeit wegen ihrer künstlerischen und 
pädagogischen Qualität ebenso zu bewerten ist wie die in 
Buchstabe a genannte Tätigkeit,   
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 3. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 10) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 2 
Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer im Sinne der Protokollerklärung 
Nr. 1 Satz 1 Buchst. a bis d, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der E 9b her-
ausheben, dass sie durchschnittlich wö-
chentlich mindestens acht Unterrichts-
stunden zu je 45 Minuten 
a) in der studienvorbereitenden Ausbil-
dung tätig sind oder  
b) als Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, 
Orchester) tätig sind, wenn diese Tätig-
keit wegen ihrer künstlerischen und pä-
dagogischen Qualität ebenso zu bewer-
ten ist wie die in Buchstabe a genannte 
Tätigkeit, zu erteilen sind. 

IVa Fg. 4 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen 
mindestens 190 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden. 
 

E 10 Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 4 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, an denen mindes-
tens 190 Jahreswochenstunden Un-
terricht erteilt werden. 

 

IVa Fg. 5 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 490 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 
 

E 10 Teil B Abschnitt XX 
E 10 Fg. 5 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als ständige Vertreterinnen 
oder Vertreter von Leiterinnen oder 
Leitern von Musikschulen, an denen 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

mindestens 490 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

III Fg. 1 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen 
mindestens 490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden.  
 

E 11 Teil B Abschnitt XX 
E 11 Fg. 1 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, an denen mindes-
tens 490 Jahreswochenstunden Unter-
richt erteilt werden.  

 

III Fg. 2 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 850 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 
 

E 11 Teil B Abschnitt XX 
E 11 Fg. 2 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als ständige Vertreterinnen 
oder Vertreter von Leiterinnen oder 
Leitern von Musikschulen, an denen 
mindestens 850 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

 

II Fg. 1 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen 
mindestens 850 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden. 
 

E 13 Teil B Abschnitt XX 
E 13 Fg. 1 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, an denen mindes-
tens 850 Jahreswochenstunden Un-
terricht erteilt werden. 

 

II Fg. 2 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

E 13 Teil B Abschnitt XX 
E 13 Fg. 2 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als ständige Vertreterinnen 
oder Vertreter von Leiterinnen oder 
Leitern von Musikschulen, an denen 
mindestens 1470 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 

 

Ib Fg. 1 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen 

E 14 Teil B Abschnitt XX 
E 14 Fg. 1 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

mindestens 1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden.  
 

Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, an denen mindes-
tens 1470 Jahreswochenstunden Un-
terricht erteilt werden. 

Ib Fg. 2 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, deren Tätigkeit sich aufgrund der Größe und 
Bedeutung der Schule wesentlich aus der Tätigkeit des Lei-
ters einer Musikschule heraushebt, der nach Vergütungs-
gruppe Ib eingruppiert ist. 

E 14 Teil B Abschnitt XX 
E 14 Fg. 2 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als ständige Vertreterinnen 
oder Vertreter von Beschäftigten der E 
15. 

 

Ia einzige Fg. 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, deren Tätig-
keit sich aufgrund der Größe und Bedeutung der Schule 
wesentlich aus der Tätigkeit des Leiters einer Musikschule 
heraushebt, der nach Vergütungsgruppe Ib eingruppiert ist. 
 

E 15 Teil B Abschnitt XX 
E 15 einzige Fg. 
Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer als Leiterinnen oder Leiter 
von Musikschulen, deren Tätigkeit 
sich aufgrund der Größe und Bedeu-
tung der Schule wesentlich aus der E 
14 Fg. 1 heraushebt. 

 

 
XXII. Schwimmmeister und Schwimmmeistergehilfen 
 

IX einzige Fg. 
Angestellte in der Tätigkeit von Schwimmeistergehilfen mit 
Abschlußprüfung.  

E 2 Teil B Abschnitt III  
E 4 einzige Fg. 
Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fachangestellten für Bäderbetriebe 
mit Abschlussprüfung. 

 

VIII einzige Fg. 
Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit. 

E 3 Teil B Abschnitt III 
E 5 einzige Fg. 
Fachangestellte für Bäderbetriebe mit 
Abschlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 

VII Fg. 1 
Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung, denen als 

E 5 Teil B Abschnitt III 
E 6 einzige Fg. 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Schichtführer die Aufsicht über mindestens vier Arbeitneh-
mer oder über mindestens zwei Schwimmeistergehilfen mit 
Abschlußprüfung bzw. Angestellte in der Tätigkeit von 
Schwimmeistergehilfen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig übertragen ist.  
 

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit 
Abschlussprüfung, denen als Schicht-
führerin oder Schichtführer die Auf-
sicht über mindestens vier Beschäftig-
te oder über mindestens zwei Fach-
angestellte für Bäderbetriebe mit Ab-
schlussprüfung bzw. Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Fachangestellten für 
Bäderbetriebe durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist. 

VII Fg. 2 
Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit  
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt III 
E 5 einzige Fg. 
Fachangestellte für Bäderbetriebe mit 
Abschlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

VIb Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

E 6 Teil B Abschnitt III 
E 8 Fg. 1 
Geprüfte Meisterinnen und Meister für 
Bäderbetriebe mit entsprechender 
Tätigkeit. 

 

VIb Fg. 2 
Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung, denen als 
Schichtführer die Aufsicht über mindestens vier Arbeitneh-
mer oder über mindestens zwei Schwimmeistergehilfen mit 
Abschlußprüfung bzw. Angestellte in der Tätigkeit von 
Schwimmeistergehilfen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig übertragen ist, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fall-
gruppe 1. 
 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 5) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt III 
E 6 einzige Fg. 
Fachangestellte für Bäderbetriebe mit 
Abschlussprüfung, denen als Schicht-
führerin oder Schichtführer die Aufsicht 
über mindestens vier Beschäftigte oder 
über mindestens zwei Fachangestellte 
für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung 
bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fachangestellten für Bäderbetriebe 
durch ausdrückliche Anordnung ständig 
übertragen ist. 

Vc Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister als Betriebsleiter, denen die Auf-

E 8 Nicht mehr vereinbart  
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

sicht über mindestens zehn Arbeitnehmer, davon mindes-
tens drei Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung bzw. 
Angestellte in der Tätigkeit von Schwimmeistergehilfen, 
durch ausdrückliche Anordnung ständig übertragen ist.  

Vc Fg. 2 
Geprüfte Schwimmeister, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreter der in Vergütungsgruppe Vb 
Fallgruppe 1 eingruppierten Betriebsleiter bestellt sind. 

E 8 Nicht mehr vereinbart  

Vc Fg. 3 
Geprüfte Schwimmeister mit entsprechender Tätigkeit 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fall-
gruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt III 
E 8 Fg. 1 
Geprüfte Meisterinnen und Meister für 
Bäderbetriebe mit entsprechender Tä-
tigkeit. 

Vb Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister als Betriebsleiter, denen die Auf-
sicht über mindestens 18 Arbeitnehmer, davon mindestens 
fünf Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung bzw. An-
gestellte in der Tätigkeit von Schwimmeistergehilfen, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig übertragen ist.  

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  
 

 

Vb Fg. 2 
Geprüfte Schwimmeister als Betriebsleiter, denen die Auf-
sicht über mindestens zehn Arbeitnehmer, davon mindes-
tens drei Schwimmeistergehilfen mit Abschlußprüfung bzw. 
Angestellte in der Tätigkeit von Schwimmeistergehilfen, 
durch ausdrückliche Anordnung ständig übertragen ist, nach 
vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fallgrup-
pe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  

Vb Fg. 3 
Geprüfte Schwimmeister, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreter der in Fallgruppe 1 eingruppier-
ten Betriebsleiter bestellt sind, nach vierjähriger Bewährung 
in Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  
 

 

 
XXIII. Schulhausmeister 

 
Teil B Abschnitt XXIII 

Die Tätigkeitsmerkmale wurden neu 
strukturiert, sodass eine Zuordnung der 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

bisherigen Tätigkeitsmerkmale nicht 
möglich ist. 

 
XXIV. Rettungssanitäter, Rettungsassistenten 
 

VIII einzige Fg. 
Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

E 3 Teil B Abschnitt XXII 
E 4 einzige Fg. 
Rettungssanitäterinnen und -sanitäter 
mit entsprechender Tätigkeit. 
Plus EGZ 2,3% 

 

VII Fg. 1 
Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
 

E 5 Teil B Abschnitt XXII  
E 6 einzige Fg. 
Rettungsassistentinnen und -
assistenten mit entsprechender Tätig-
keit. 

 

VII Fg. 2 
Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 3) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXII  
E 4 einzige Fg. 
Rettungssanitäterinnen und -sanitäter 
mit entsprechender Tätigkeit. 
Plus EGZ 2,3% 

VIb Fg. 1 
Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XVIII 
E 9a einzige Fg. 
Disponentinnen und Disponenten in 
Leitstellen mit der nach Landesrecht 
jeweils geforderten Qualifikation mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

VIb Fg. 2 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungswache bestellt sind.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXII  
E 9b Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Rettungswa-
chen. 

VIb Fg. 3 
Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fall-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXII  
E 6 einzige Fg. 
Rettungsassistentinnen und -assistenten 
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Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

gruppe I.  
Plus VGZ nach sechs Jahren 

E 5) mit entsprechender Tätigkeit. 

Vc Fg. 1 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt sind.  

E 8 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XVIII 
E 9c Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Leitstellen. 

Vc Fg. 2 
Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XVIII 
E 9a einzige Fg. 
Disponentinnen und Disponenten in 
Leitstellen mit der nach Landesrecht 
jeweils geforderten Qualifikation mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

Vc Fg. 3 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungswache bestellt und denen mindes-
tens 16 in der Rettungswache tätige Angestellte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 2. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 6) 

Entfallen (Aufstiegsmerkmal) Teil B Abschnitt XXII  
E 9b Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Rettungswa-
chen. 

Vb Fg. 1 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen min-
destens 16 in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XVIII 
E 10 Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, 
denen mindestens zwöf Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

Vb Fg. 2 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen min-
destens zehn in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 1. 

Entfällt 
(Grund-
merkmal 
E 8) 

Nicht mehr vereinbart  Teil B Abschnitt XVIII 
E 9c Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Leitstellen. 

IVb einzige Fg. 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen min-

Entfällt 
(Grund-
merkmal 

Nicht mehr vereinbart  Teil B Abschnitt XVIII 
E 10 Fg. 1 
Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

destens 16 in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind,  
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb 
Fallgruppe 1. 

„große“  
E 9) 

denen mindestens zwöf Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 
XXV. Tätigkeitsmerkmale nach § 73 Abs. 3 BAT 
 

X (Fg. 1) TO.A 
Angestellte im Magazindienst mit vorwiegend mechanischer 
Tätigkeit. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

X (Fg. 1) TO.A 
Feldhüter. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

X (Fg 1) Kr.T 
Waschmeister ohne Prüfung. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

X (Fg. 2) Kr.T 
Wirtschaftsgehilfen (Wirtschaftsgehilfinnen) - z.B. in der 
Material-, Wäsche- und Küchenverwaltung.. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

IX (Fg. 1) TO.A 
Angestellte an Rechenmaschinen.   

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 2) TO.A 
Stenotypisten und Stenotypistinnen, die vorwiegend und 
geläufig Stenogramme aufnehmen und diese schnell und in 
fehlerfreier deutscher Sprache in Maschinenschrift übertra-
gen können. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IX (Fg. 3) TO.A 
Angestellte mit einfacher Tätigkeit in Büchereien, Archiven, 
Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IX (Fg. 4) TO.A 
Technische Angestellte mit einfacher Tätigkeit (z.B. Berech-
nungen einfacherer Art, Überwachung technischer Anla-
gen). 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 5) TO.A 
Angestellte im Magazindienst mit einfacheren Arbeiten, so-

E 2 Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Rettung%20G%20Vb
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

weit nicht anderweitig eingereiht. 

IX (Fg. 6) TO.A 
Angestellte für einfachere Rechenarbeiten in den vier 
Grundrechnungsarten bei wissenschaftlichen Instituten. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 7) TO.A 
Geldzähler und Geldzählerinnen 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 8) TO.A 
Krankenbesucher. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

IX (Fg. 9) TO.A 
Magazin-, Lager- und Lagerhofverwalter, wenn sie als An-
gestellte beschäftigt sind. 

E 2 Nicht mehr vereinbart Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 3 einzige Fg. 
Magazin-, Lager- und Lagerhofvorstehe-
rinnen und -vorsteher. 
Oder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 5 Fg. 1 
Beschäftigte der E 3 mit einschlägiger 
mindestens dreijähriger Ausbildung. 

IX (Fg. 10) TO.A 
Schiffsführer, Baggerführer und Maschinisten in der Tätig-
keit von beamteten Schiffsführern, Baggerführern oder 
Obermaschinisten bei der Wehrmacht sowie auf Binnen-
fahrzeugen, wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 
 

E 2 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 1 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer mit 
Befähigungszeugnis als Nautischer 
Wachoffizier oder Kapitän nach § 29 
Abs. 2 Seeleute-Befähigungsverord-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 2 
Schiffsmaschinistinnen und Schiffsma-
schinisten mit Befähigungszeugnis nach 
§ 38 Abs. 2 Seeleute-Befähi-
gungsverordnung und entsprechender 
Tätigkeit. 

IX (Fg. 11) TO.A E 2 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeiten entfallen 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Telegraphisten, Fernschreiber, Ferndrucker. 

IX (Fg. 1) Kr.T 
Wirtschafter (Wirtschafterinnen) - z.B. in der Material-, Wä-
sche- und Küchenverwaltung. 

E 2 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 1) TO.A 
Kanzleiangestellte für schwierigere Arbeiten. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 2) TO.A 
Stenotypisten und Stenotypistinnen mit schwieriger Tätig-
keit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 3) TO.A 
Angestellte mit schwierigerer Tätigkeit in Büchereien, Archi-
ven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 4) TO.A 
Angestellte im Funkdienst, die außer der Bedienung der 
Apparate die Pflege und Unterhaltung ihrer Station ohne 
technische Hilfe zu besorgen haben. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIII (Fg. 5) TO.A 
Angestellte im Telegraphen-, Fernschreibe- und Ferndru-
ckerdienst, die theoretisch und praktisch gründlich ausge-
bildet sind, in der Tätigkeit von Telegraphenassistenten. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIII (Fg. 6) TO.A 
Angestellte in Stellen von Küstern. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VIII (Fg. 7) TO.A 
Angestellte zur Führung von Geld- und Haushaltsvoran-
schlagskontrollen. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIII (Fg. 8) TO.A 
Angestellte, die als Hilfsarbeiter des einfachen mittleren 
Dienstes Ladungen und Zustellungen bewirken, Benach-
richtigungen ausführen, Ausfertigungen, beglaubigte oder 
einfache Abschriften sowie Bescheinigungen aus den Akten 
erteilen und das in der Regel von Kräften des einfachen 
mittleren Dienstes zu erledigende Schreibwerk besorgen. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 9) TO.A 
Angestellte, denen die kanzleimäßige Erledigung von 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

schwierigeren Verfügungen ohne genauere Expedition, ins-
besondere in Grundbuch- und Registersachen, die Ferti-
gung von Abschriften unübersichtlicher Tabellen oder die 
Eintragungen in das Grundbuch oder die Register ohne 
Unterschriftsleistung obliegen. 

VIII (Fg. 10) TO.A 
Angestellte für schwierige Rechenarbeiten in den vier 
Grundrechnungsarten bei wissenschaftlichen Instituten. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIII (Fg. 11) TO.A 
Krankenbesucher mit mehrjährigen praktischen Erfahrun-
gen und entsprechenden Leistungen in besonders schwieri-
ger Tätigkeit. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIII (Fg. 12) TO.A 
Magazin-, Lager- und Lagerhofvorsteher. 

E 3 Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 3 einzige Fg. 
Magazin-, Lager- und Lagerhofvorste-
herinnen und -vorsteher. 
Oder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 5 Fg. 1 
Beschäftigte der E 3 mit einschlägiger 
mindestens dreijähriger Ausbildung. 

 

VIII (Fg. 13) TO.A 
Schiffsführer, Baggerführer und Maschinisten in der Tätig-
keit 
a) von beamteten Kapitänen oder von beamteten Schiffs-
führern (für kleinere Seefahrzeuge), 
b) von beamteten Schiffsmaschinisten oder Maschinenmeis-
tern. 

E 3 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 1 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer mit 
Befähigungszeugnis als Nautischer 
Wachoffizier oder Kapitän nach § 29 
Abs. 2 Seeleute-Befähigungsverord-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 2 
Schiffsmaschinistinnen und Schiffsma-
schinisten mit Befähigungszeugnis nach 



173 

 

BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

§ 38 Abs. 2 Seeleute-Befähi-
gungsverordnung und entsprechender 
Tätigkeit. 

VIII (Fg. 1) Kr.T 
Wirtschaftsvorsteher (Wirtschaftsvorsteherinnen) - z.B. in 
der Material-, Wäsche- und Küchenverwaltung. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIII (Fg. 1) ADO 
Funkangestellte auf in See gehenden Dienstfahrzeugen. 

E 3 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII (Fg. 1) TO.A 
Registraturangestellte mit gründlichen Fachkenntnissen.  

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII (Fg. 2) TO.A 
Angestellte bei Büchereien mit gründlichen Fachkenntnis-
sen im Bibliotheksdienst. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII (Fg. 3) TO.A 
Angestellte in Archiven, Museen und anderen wissenschaft-
lichen Anstalten mit gründlichen Fachkenntnissen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII (Fg. 4) TO.A 
Angestellte für Rechenarbeiten bei wissenschaftlichen Insti-
tuten, die sich durch ihre Tätigkeit aus der Gruppe VIII her-
ausheben. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII (Fg. 5) TO.A 
Druckereifaktoren im Angestelltenverhältnis und Hilfsfakto-
ren bei der Reichsdruckerei und anderen großen Druckerei-
en. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VII (Fg. 6) TO.A 
Vorsteher von Kanzleien. (Als solche gelten nur Angestellte, 
die einer Kanzlei mit mindestens fünf Kanzleikräften vorste-
hen.) 
 

E 5 Teil B Abschnitt XXXI 
E 5 einzige Fg. 
Vorsteherinnen und Vorsteher von 
Kanzleien. (Als solche gelten nur Be-
schäftigte, die einer Kanzlei mit min-
destens fünf Kanzleikräften vorste-
hen.) 

 

VII (Fg. 7) TO.A 
Lektoren, soweit nicht in Vergütungsgruppe VIb 
 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

VII (Fg. 8) TO.A 
Magazin- und Lagervorsteher mit besonderer Verantwor-
tung in besonders wertvollen Lagern. 
 

E 5 Je nach Ausbildung entweder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 5 Fg. 2 
Beschäftigte der E 3 mit besonderer 
Verantwortung in besonders wertvol-
len Lagern. 
Oder 
Teil B Abschnitt XIX 
E 6 einzige Fg. 
Beschäftigte der E 5 Fg. 1 mit beson-
derer Verantwortung in besonders 
wertvollen Lagern. 

 

VII (Fg. 9) TO.A 
Schiffsführer, Baggerführer und Maschinisten in der Tätig-
keit von beamteten Schiffskapitänen oder Ersten Maschi-
nenmeistern oder von Schiffsobermaschinisten. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 1 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer mit 
Befähigungszeugnis als Nautischer 
Wachoffizier oder Kapitän nach § 29 
Abs. 2 Seeleute-Befähigungsverord-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 2 
Schiffsmaschinistinnen und Schiffsma-
schinisten mit Befähigungszeugnis nach 
§ 38 Abs. 2 Seeleute-Befähi-
gungsverordnung und entsprechender 
Tätigkeit. 

VII (Fg. 1) Kr.T 
Wirtschaftsvorsteher (Wirtschaftsvorsteherinnen) - z.B. in 
der Material-, Wäsche- und Küchenverwaltung - in Stellen 
von besonderer Bedeutung.  

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII (Fg. 1) ADO 
Funkangestellte auf in See gehenden Dienstfahrzeugen mit 
dem Seefunkzeugnis 2. Klasse und mindestens 2 Jahren 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Berufstätigkeit. 

VII (Fg. 2) ADO 
Funkangestellte auf Feuerschiffen mit dem Seefunkzeugnis 
2. Klasse und mindestens 2 Jahren Berufstätigkeit. 

E 5 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit entfallen 

VII (Fg. 1a) GDO 
Stenotypisten (Stenotypistinnen) in besonderer Stellung, die 
außergewöhnliche Kenntnisse auf einem größeren Arbeits-
gebiet erfordert. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VII (Fg. 1b) ADO 
Stenotypisten (Stenotypistinnen) und Kanzleiangestellte mit 
schwierigerer Tätigkeit, wenn sie sich durch außergewöhnli-
che Leistungen und unbedingte Vertrauenswürdigkeiten 
auszeichnen. 

E 5 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb (Fg. 1) TO.A 
Drogisten mit abgeschlossener Fachausbildung, die sich in 
mehrjähriger Berufstätigkeit bewährt haben.  

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

VIb (Fg. 2) TO.A 
Faktoren in der Reichsdruckerei, in der Druckerei bei dem 
Reichsamt für Landesaufnahme und bei anderen großen 
Druckereien. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit entfallen 

VIb (Fg. 3) TO.A 
Lektoren mit besonderen Fachkenntnissen. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb (Fg. 4) TO.A 
Lithographen, Photographen und Kupferstecher, die sich 
durch ihre Tätigkeit aus der Gruppe VII herausheben. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Tätigkeiten entfallen 

VIb (Fg. 5) TO.A 
Schiffsführer, Baggerführer und Maschinisten in der Tätig-
keit von beamteten Seekapitänen oder Maschinenbetriebs-
leitern. 

E 6 Nicht mehr vereinbart  Teil B Abschnitt XII 
E 7 Fg. 1 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer mit 
Befähigungszeugnis als Nautischer 
Wachoffizier oder Kapitän nach § 29 
Abs. 2 Seeleute-Befähigungsverord-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
Bzw. 
Teil B Abschnitt XII 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

E 7 Fg. 2 
Schiffsmaschinistinnen und Schiffsma-
schinisten mit Befähigungszeugnis nach 
§ 38 Abs. 2 Seeleute-Befähi-
gungsverordnung und entsprechender 
Tätigkeit. 

VIb (Fg. 1) GDO 
Über die tarifliche Verpflichtung hinaus können mit Zustim-
mung des Führers der Verwaltung oder des Betriebes oder 
der von ihm ermächtigten nachgeordneten Stelle Kräfte mit 
gründlichen Fachkenntnissen, die den technischen Assis-
tenten (Assistentinnen) der Vergütungsgruppe VIb gleich-
wertig sind und in hygienischen, bakteriologischen, chemi-
schen röntgenologischen usw. Laboratorien, Forschungs-
anstalten, Versuchsanstalten und Versuchswerkstätten tätig 
sind, ausnahmsweise in die Vergütungsgruppe VIb aufrü-
cken, wenn sie sich durch außergewöhnliche selbständige 
Leistungen auszeichnen. Ein Anspruch auf die Einreihung 
besteht in keinem Fall. 

E 6 Nicht mehr vereinbart Teil B Abschnitt XXVI 
 

VIb (Fg. 1) TV 1960 
Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 Kanzleikräften.  
 

E 6 Teil B Abschnitt XXXI 
E 6 einzige Fg. 
Vorsteherinnen und Vorsteher von 
Kanzleien mit mindestens 15 Kanzlei-
kräften. 

 

VIb (Fg. 1) TV 1964 
Angestellte in Büchereien in Tätigkeiten, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und in nicht 
unerheblichem Umfang selbständige Leistungen erfordern.  

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

VIb (Fg. 2) TV 1964 
Angestellte in Archiven in Tätigkeiten, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse im Archivdienst und in nicht un-
erheblichem Umfang selbständige Leistungen erfordern.  

E 6 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vc (Fg. 1) TV 1960 
Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 25 Kanzleikräften.  

E 8 Teil B Abschnitt XXXI 
E 8 Fg. 1 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

 Vorsteherinnen und Vorsteher von 
Kanzleien mit mindestens 25 Kanzlei-
kräften. 

Vc (Fg. 2) TV 1960 
Ständige Vertreter von Vorstehern von Kanzleien mit min-
destens 60 Kanzleikräften. 
 

E 8 Teil B Abschnitt XXXI 
E 8 Fg. 2 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
von Vorsteherinnen oder Vorstehern 
von Kanzleien mit mindestens 60 
Kanzleikräften. 

 

Vb (Fg. 1) TO.A 
Angestellte im Pressedienst mit besonderen Fachkenntnis-
sen als Schriftleiter, soweit nicht in Vergütungsgruppe IVb 
eingereiht.  

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vb (Fg. 2) TO.A 
Angestellte in der Tätigkeit von Betriebsinspektoren. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb (Fg. 3) TO.A 
Angestellte in der Tätigkeit von Maschineninspektoren. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Lohngruppenverzeichnisse 

Vb (Fg. 1) TV 1960 
Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 Kanzleikräften.  
 

„kleine“  
E 9 

Teil B Abschnitt XXXI 
E 9a einzige Fg. 
Vorsteherinnen und Vorsteher von 
Kanzleien mit mindestens 40 Kanzlei-
kräften. 

 

Vb (Fg. 2) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit sowie Ange-
stellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vb (Fg. 3) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit sowie Ange-
stellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

Vb (Fg. 4) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Archivdienst in der Tätigkeit von Archivinspekto-
ren, sowie Angestellte, die auf Grund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, ferner entsprechende Angestellte in Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten. 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Vb (Fg. 5) TV 1960 
Angestellte in der Tätigkeit von Revierförstern. 
 

„kleine“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

IVb (Fg. 1) TO.A 
Angestellte im Pressedienst mit besonderen Fachkenntnis-
sen als Schriftleiter, die sich aus der Gruppe Vb heraushe-
ben.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IVb (Fg. 2) TO.A 
Angestellte im Chiffrierdienst mit besonderen Fachkenntnis-
sen. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

IVb (Fg. 1) TV 1960 
Angestellte in wissenschaftlichen Bibliotheken mit abge-
schlossener Fachausbildung für den gehobenen Dienst an 
wissenschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) und 
entsprechender Tätigkeit, 
a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb unterstellt 
ist, oder 
b) die an wissenschaftlichen Bibliotheken mit einem Buch-
bestand von mindestens 50000 Bänden mit besonders 
schwierigen Fachaufgaben beschäftigt werden.  

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IVb (Fg. 2) TV 1960 
Angestellte an Behördenbüchereien mit abgeschlossener 
Fachausbildung entweder für den gehobenen Dienst an 
wissenschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder 
für den bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien 
(Diplombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit, 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb unterstellt 
ist, oder 
b) als fachliche Leiter von Behördenbüchereien mit einem 
Buchbestand von mindestens 40000 Bänden. 

IVb (Fg. 3) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit, 
a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb ständig 
unterstellt ist, 
b) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbe-
stand von mindestens 12000 Bänden und durchschnittlich 
48000 Entleihungen im Jahr, 
c) als Leiter von Stadtteilbüchereien (Nebenstellen) mit ei-
nem Buchbestand von mindestens 15000 Bänden und 
durchschnittlich 60000 Entleihungen im Jahr, 
d) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand 
von mindestens 50000 Bänden mit besonders schwierigen 
Fachaufgaben oder mit entsprechenden Tätigkeiten bei 
staatlichen Büchereistellen beschäftigt werden, 
e) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öf-
fentlichen Büchereien mit einem Bestand von mindestens 
8000 Bänden oder Tonträgern. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IVb (Fg. 4) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Archivdienst, denen mehrere Archivangestellte 
oder gleichwertige Fachkräfte der Vergütungsgruppe Vb 
unterstellt sind. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

IVb (Fg. 5) TV 1960 
Angestellte in der Tätigkeit von Oberförstern. 

„große“  
E 9 

Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

IVa (Fg. 1) TV 1960 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 

E 10 Nicht mehr vereinbart  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale des 
Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
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BAT Anlage 1a (VKA) 

 
TVÜ 

Anlage 3 
Entgeltordnung VKA 

Sonstiger Verbleib,  
Hinweise 

bibliothekarischen Dienst an den öffentlichen Büchereien 
(Diplombibliothekare) 
a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbe-
stand von mindestens 25000 Bänden und durchschnittlich 
100000 Entleihungen im Jahr, 
b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand 
von mindestens 70000 Bänden als Berater auf schwierigen 
Sachgebieten, deren Tätigkeit besonders hervorragende 
Fachkenntnisse voraussetzt, beschäftigt werden, 
c) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öf-
fentlichen Büchereien mit einem Bestand von mindestens 
16000 Bänden oder Tonträgern.  

IVa (Fg. 2) TV 1960 
Angestellte in der Tätigkeit von Forstamtmännern. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

IVa (Fg. 3) TV 1960 
Angestellte im Forstverwaltungsdienst, die hinsichtlich ihrer 
Leistung den Forstassessoren gleichzustellen sind. 

E 10 Nicht mehr vereinbart Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht 
vorhanden 

 


